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Zuständigkeit der einzelnen Ministerien nach Artikel 76 Abs. 2 Satz 1 
der Verfassung des Freistaats Thüringen 

Beschluss der Thüringer Landesregierung 
Vom 18. Dezember 2025

Abschnitt Allgemeines

1.	 Soweit dieser Beschluss die Geschäftsbereiche der 
Ministerien neu abgrenzt, gehen die in Gesetzen und 
Rechtsverordnungen einem Ministerium zugewiese-
nen Verordnungsermächtigungen oder Zuständigkeiten 
auf das nach der Neuabgrenzung zuständige Ministe-
rium über. Die einem Minister, einer Ministerin oder ei-
nem Ministerium in Rechtsvorschriften zugewiesenen 
Ermächtigungen oder Zuständigkeiten werden von ei-
ner Änderung der Ressortbezeichnung nicht berührt. 

2.	 Die Landesregierung führt im Dienstverkehr die Be-
zeichnung: 

Thüringer Landesregierung.

Sie setzt sich zusammen aus: 

dem 	Thüringer Ministerpräsidenten, 
dem 	Chef der Staatskanzlei und Thüringer Minister für 

Bundes- und Europaangelegenheiten, Sport und 
Ehrenamt, 

dem 	Thüringer Minister für Inneres, Kommunales und 
Landesentwicklung,

dem 	Thüringer Minister für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur, 

der 	 Thüringer Ministerin für Justiz, Migration und Ver-
braucherschutz,

der 	 Thüringer Finanzministerin,
der 	 Thüringer Ministerin für Wirtschaft, Landwirtschaft 

und Ländlichen Raum,
der 	 Thüringer Ministerin für Soziales, Gesundheit, Ar-

beit und Familie,

dem 	Thüringer Minister für Umwelt, Energie, Natur-
schutz und Forsten,

dem 	Thüringer Minister für Digitales und Infrastruktur.

Die Staatskanzlei und die Ministerien führen im Dienst-
verkehr folgende Bezeichnungen: 

02	 Thüringer Staatskanzlei,
03	 Thüringer Ministerium für Inneres, Kommunales 

und Landesentwicklung,
04	 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur,
05	 Thüringer Ministerium für Justiz, Migration und 

Verbraucherschutz,
06	 Thüringer Finanzministerium,
07	 Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Landwirt-

schaft und Ländlichen Raum,
08	 Thüringer Ministerium für Soziales, Gesundheit, 

Arbeit und Familie,
09	 Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie, Na-

turschutz und Forsten,
10	 Thüringer Ministerium für Digitales und Infrastruk-

tur.

3.	 Der Ministerpräsident übt die ihm aufgrund der Verfas-
sung des Freistaats Thüringen sowie die ihm kraft Ge-
setzes zustehenden Rechte aus. Hoheits- und Verwal-
tungsakte ergehen unter der Bezeichnung 

Der Thüringer Ministerpräsident.

Der Ministerpräsident bedient sich zur Führung seiner 
Geschäfte und der laufenden Geschäfte der Landes-
regierung der Staatskanzlei. 
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Abschnitt  
Zuständigkeiten der Ministerien, der Staatskanzlei 

und der Beauftragten der Landesregierung

Unterabschnitt

02	 Geschäftsbereich der Staatskanzlei 

(1)	 Der Chef der Staatskanzlei und Thüringer Minis-
ter für Bundes- und Europaangelegenheiten, Sport 
und Ehrenamt ist außerdem zuständig für  

1.	 Staatsverträge,
2.	 Koordinierung der Bundesratsangelegenheiten, 
3.	 Grundsatzfragen der föderativen Entwicklung im 

Bund und in Europa, 
4.	 Darstellung Thüringens in Zusammenarbeit mit 

den Ministerien und in Abstimmung mit dem Mi-
nisterpräsidenten, 

5.	 Außenbeziehungen der Landesregierung, Grund-
satzfragen der Entwicklungszusammenarbeit, 

6.	 Vertretung des Landes bei internationalen Konfe-
renzen und Gremien, 

7.	 allgemeine Prüfung völkerrechtlicher Verträge 
des Bundes, soweit nicht ein Ministerium feder-
führend ist,  

8.	 Gnadenordnung und Gnadensachen, soweit die-
se nicht dem für Justiz zuständigen Ministerium 
oder dem für Finanzen zuständigen Ministerium 
zugewiesen sind,

9.	 Ziel- und Aufgabenplanung, Grundsatzfragen 
der Landespolitik, Ressortkoordinierung, gesell-
schaftspolitische Analysen,

10.	 Verkehr der Landesregierung mit dem Landtag,  
11.	 Thüringer Ministergesetz (ThürMinG), insbeson-

dere für die Geschäftsstelle für das beratende 
Gremium nach § 5c ThürMinG,

12.	 Personalangelegenheiten der Mitglieder der Lan-
desregierung und der Staatssekretärinnen und 
Staatssekretäre, soweit nicht die jeweils zustän-
digen Ministerinnen und Minister aufgrund eines 
Gesetzes als oberste Dienstbehörde zuständig 
sind; die Zuständigkeit umfasst die Abrechnung 
über Nebentätigkeitsvergütungen sowie Kabinett-
befassungen im Zusammenhang mit Gremienbe-
setzungen, ausgenommen sind die Bearbeitung 
von Dienstreiseangelegenheiten und Reisekos-
ten, Umzugskosten und Trennungsgeld, die Ur-
laubsbearbeitung sowie die betriebsärztliche und 
sicherheitstechnische Betreuung, 

13.	 Grundsatzfragen des ressortübergreifenden 
Personalmanagements, insbesondere Perso-
nalplanungen und -entwicklung, Personalent-
wicklungskonzept 2035, Gesamtverantwortung 
Karriereportal und Arbeitgebermarke, Marketing 
und Öffentlichkeitsarbeit sowie Geschäftsstelle 
der Personalkommission,

14.	 Herausgabe des Gesetz- und Verordnungsblatts 
für den Freistaat Thüringen - Teil Verordnungen -,

15.	 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Landesregie-
rung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit 

der Ministerien einschließlich des Online-Auftritts 
www.thueringen.de sowie des Online-Styleguides,

16.	 Grundsatzfragen der Förderung internationaler 
Partnerschaften von Städten, Gemeinden und 
Landkreisen in Thüringen sowie der Regional-
partnerschaften des Landes, 

17.	 Durchführung der Förderung europäischer Part-
nerschaften von Städten, Gemeinden und Land-
kreisen in Thüringen sowie der Regionalpartner-
schaften des Landes, 

18.	 Protokoll der Landesregierung, einschließlich 
Ordensangelegenheiten in der Funktion als Or-
denskanzlei,

19.	 Staatskirchen- und Religionsverfassungsrecht, 
Rechtsbeziehungen zwischen Staat und Kirche, 
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, 
Religions- und Weltanschauungsangelegenhei-
ten, die Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe,

20.	 Vertretung und Vorsitz im Kuratorium der Verei-
nigten Kirchen- und Klosterkammer,

21.	 Rechtsaufsicht über die Vereinigte Kirchen- und 
Klosterkammer,

22.	 ressortübergreifende und Grundsatzfragen der 
Förderung des jüdischen Lebens und der Be-
kämpfung des Antisemitismus,

23.	 Wahrnehmung der Interessen des Landes beim 
Bund, unbeschadet der Zuständigkeit des Minis-
terpräsidenten und der Ministerien,

24.	 Koordinierung von Plenaranträgen nach der Ka-
binettsentscheidung zum Stimmverhalten im Bun-
desrat sowie danach Entscheidung im Einverneh-
men mit dem federführenden Ministerium und dem 
Ministerpräsidenten, 

25.	 Vertretung des Freistaats Thüringen beim Bund 
in Berlin, 

26.	 Stellvertretung für die Ministerien in den Aus-
schüssen des Bundesrats, 

27.	 Wahrnehmung der Interessen des Landes bei den 
Beratungen in den Ausschüssen des Deutschen 
Bundestags nach Artikel 43 Abs. 2 des Grundge-
setzes und die koordinierende Vorbereitung der 
Sitzungen des Vermittlungsausschusses, 

28.	 Unterrichtung des Ministerpräsidenten und der 
Ministerien über alle wesentlichen, die Interessen 
des Landes berührenden Entwicklungen, insbe-
sondere über wichtige Gesetzgebungsvorhaben, 
völkerrechtliche Verträge, Staatsverträge und Ver-
waltungsabkommen, 

29.	 Analyse aller wichtigen politischen Vorgänge beim 
Bund sowie Weiterleitung entsprechender Infor-
mationen an die Landesregierung, 

30.	 Pflege der Beziehungen zwischen der Landes-
regierung und den Organen des Bundes, den 
Fraktionen des Bundestags und den Thüringen 
im Bundestag vertretenden Abgeordneten sowie 
zu den Vertretungen der anderen Landesregie-
rungen beim Bund,  

31.	 Vertretung der Landesregierung in der Ständigen 
Vertragskommission, 

32.	 Europapolitik der Landesregierung, 

http://www.thueringen.de
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33.	 Koordinierung der Grundsatzfragen des Landes 
in Europaangelegenheiten, unbeschadet der Zu-
ständigkeit des Ministerpräsidenten und der Mi-
nisterien, 

34.	 Förderung des Europagedankens in Thüringen, 
35.	 Beratung und Information von Bürgerinnen und 

Bürgern sowie Institutionen zu europäischen Fra-
gen in Zusammenarbeit mit den Ministerien, 

36.	 Wahrnehmung der Interessen des Landes in der 
Europakammer sowie bei den Beratungen des für 
Fragen der Europäischen Union zuständigen Aus-
schusses des Bundesrats, 

37.	 Vertretung des Landes in der Europaminister-
konferenz, 

38.	 Pflege von Kontakten zwischen der Landesregie-
rung und der Europäischen Union, insbesonde-
re zu den Abgeordneten des Europäischen Par-
laments, 

39.	 Beobachtung und Analyse von aktuellen europa-
politischen Entwicklungen sowie europäischen 
Rechtsetzungsvorhaben und Unterrichtung der 
Landesregierung im Interesse einer am Subsidia-
ritätsprinzip orientierten bürgernahen Landespoli-
tik, insbesondere auch mittels der Vertretung des 
Freistaats Thüringen bei der Europäischen Union, 

40.	 Präsentation des Landes in Brüssel, 
41.	 Kontakt zum Beobachter der Länder bei der Eu-

ropäischen Union und zur Ständigen Vertretung 
der Bundesrepublik Deutschland bei der Europä-
ischen Union, 

42.	 Vertretung des Landes im Ausschuss der Regio-
nen der Europäischen Union,  

43.	 Vertretung des Landes im Kongress der lokalen 
und regionalen Gebietskörperschaften beim Eu-
roparat, 

44.	 Unterrichtung des Landtags über Angelegenheiten 
der Europäischen Union entsprechend Artikel 67 
Abs. 4 der Verfassung des Freistaats Thüringen 
sowie der Vereinbarung über die Unterrichtung 
und Beteiligung des Landtags in Angelegenhei-
ten der Europäischen Union, 

45.	 Medienpolitik, Medienrecht, 
46.	 Angelegenheiten des Rundfunks, der Presse, des 

Films und der neuen Mediendienste, 
47.	 Medienwirtschaft insbesondere kultureller Film, 

Film- und Rundfunkwirtschaft, Kindermedien, 
Games, narrative audiovisuelle Inhalte von VR/
AR/XR-Technologien,

48.	 Moderne Gesetzgebung und Bürokratieabbau, 
insbesondere Deregulierung, Normenkontroll-
rat mit Geschäftsstelle, Praxis- und Digitalcheck,

49.	 Förderung politischer Stiftungen und politischer 
Jugendverbände,

50.	 Koordinierung der Antidiskriminierungsaufga-
ben und Verhinderung von Diskriminierung, so-
weit nicht Beauftragte anderer Ministerien zu-
ständig sind,

51.	 interministerielle Koordination der Aktivitäten zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur in Thüringen,

52.	 Umsetzung und Vollzug des Thüringer Sportför-
dergesetzes und Grundsatz-, Rechts- und Haus-

haltsangelegenheiten des Sports und der sportli-
chen Infrastruktur,

53.	 Angelegenheiten des Leistungs-, Jugend- und 
Breitensports,

54.	 Zusammenarbeit mit dem Landessportbund Thü-
ringen e. V. und Förderung dessen sowie der 
Sportvereine und -verbände, Förderung von Maß-
nahmen zur Dopingprävention,

55.	 Förderung des Olympiastützpunktes,
56.	 Sport in Sonderbereichen, insbesondere für Men-

schen mit körperlicher und geistiger Beeinträch-
tigung,

57.	 Vollzug der Richtlinie zur Förderung des Sportstät-
tenbaus und der Sportstättenentwicklungsplanun-
gen - Land, den Vollzug der Richtlinien des Bun-
desministeriums des Innern über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Förderung von Baumaß-
nahmen für den Spitzensport - Bund,

58.	 Sportministerkonferenzen und Sportreferenten-
konferenzen, die Vertretung Thüringens in den 
Gremien der Sportreferentenkonferenzen,

59.	 Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum 
Oberhof, Mitarbeit im Rahmen von Verbandsrats- 
tätigkeit sowie investive Förderung von dessen 
Sportstätten,

60.	 Zusammenarbeit mit der Stiftung Thüringer Sport-
hilfe,

61.	 Ehrungen im Rahmen der Verleihung der Sport-
plakette des Bundespräsidenten und der Thü-
ringer Sportplakette, Voten zu Auszeichnungs-
vorschlägen im Bereich des Sports, Mitglied der 
Expertenjury "Sterne des Sports" in Silber,

62.	 Angelegenheiten im Zusammenhang mit Sport-
großveranstaltungen sowie im Bereich der Inte-
grität des Sports,

63.	 bürgerschaftliche und ehrenamtliche Engage-
ment, Umsetzung des Thüringer Ehrenamtsge-
setzes, Heimat- und Brauchtumspflege, 

64.	 Bürgeranliegen und Bürgerbeteiligung wie Bür-
gerräte, Bürgerforen, Bürgergespräche, Koordi-
nierung des Bereichs Landtagspetitionen,

65.	 Landesmarketing, insbesondere Markenhand-
buch, Markenpflege, Koordinierung der Marke-
tingmaßnahmen der Ministerien.

(2)	 Aufgabe der Landeszentrale für politische Bildung 
bei der Staatskanzlei ist es, 

1.	 die politische Bildungsarbeit anzuregen und zu 
fördern,

2.	 die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaus-
tausch unter den öffentlichen Einrichtungen und 
freien Vereinigungen, die sich der politischen Bil-
dungsarbeit widmen, mit dem Ziel zu fördern, 
das Bildungsangebot zu ergänzen und zu unter-
stützen, 

3.	 zur politischen Bildung der Bürgerinnen und Bür-
ger durch eigene Maßnahmen sowie durch Erar-
beitung und Bereitstellung von Informations- und 
Lehrmaterial beizutragen. 
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Unterabschnitt

03	 Geschäftsbereich des Thüringer Ministeriums für 
Inneres, Kommunales und Landesentwicklung

Das Ministerium für Inneres, Kommunales und Lan-
desentwicklung ist zuständig für

1.	 Grundsatzfragen der allgemeinen Organisation, 
Erstellung Landesorganisationsgesetz,

2.	 Moderne Verwaltung mit dem Schwerpunkt Ver-
waltungs-, Funktional- und Gebietsreform, Auf-
gabenkritik,

3.	 Grundsatzangelegenheiten des Datenschutzes, 
4.	 Angelegenheiten der Statistik, Bevölkerungssta-

tistik, 
5.	 Thüringer Fachhochschule für öffentliche Ver-

waltung, Fachbereich Kommunalverwaltung und 
staatliche allgemeine Verwaltung, Ausbildung für 
die Laufbahnen des gehobenen nichttechnischen 
Verwaltungsdienstes, in Form der Fach- und 
Dienstaufsicht über diesen Fachbereich, Fach-
bereich Polizei, Ausbildung für die Laufbahn des 
gehobenen Polizeivollzugsdienstes in Form der 
Fach- und Dienstaufsicht über diesen Fachbe-
reich, Thüringer Verwaltungsschule, Ausbildung 
für die Laufbahn des mittleren nichttechnischen 
Verwaltungsdienstes, Bildungszentrum der Thü-
ringer Landesverwaltung am Standort Gotha, Bil-
dungszentrum der Thüringer Polizei in Meiningen, 
Ausbildung für die Laufbahn des mittleren Polizei-
vollzugsdienstes,

6.	 Fortbildungsmaßnahmen für den öffentlichen 
Dienst im staatlichen und kommunalen Bereich 
des Landes mit Ausnahme der fachspezifischen 
Fortbildung, 

7.	 öffentliches Dienstrecht, insbesondere allgemei-
nes Beamtenrecht, ausgenommen die besonde-
ren Rechtsverhältnisse der Richterinnen, Richter, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie des 
beamteten wissenschaftlichen und künstlerischen 
Personals der Hochschulen, 

8.	 Personalvertretungsrecht,
9.	 Leitstelle Korruptionsbekämpfung, 
10.	 Durchführung des Berufsbildungsgesetzes im öf-

fentlichen Dienst, 
11.	 Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl-

recht, Bürgerantrag, Volksbegehren und Volks-
entscheid, Einwohnerantrag, Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheid, Recht der Wahlen zum Europä-
ischen Parlament, Recht der politischen Parteien, 

12.	 Länderumgliederung, Landesgrenzen, 
13.	 Hoheitszeichen des Freistaats Thüringen, Be-

flaggung, 
14.	 Staatsangehörigkeits- und Personenstandswe-

sen, Namensrecht, Auswanderungswesen, 
15.	 Verfassungsschutz, Geheimschutz,
16.	 öffentliches Vereins- und Versammlungswesen,  
17.	 Sammlungswesen,  
18.	 Lotterie- und Glücksspielwesen, Spielbankwe-

sen, mit Ausnahme der Veranstaltung staatlicher 
Glücksspiele,  

19.	 Stiftungsrecht, Vollzug des Thüringer Stiftungs-
gesetzes, soweit keine vom Thüringer Stiftungs-
gesetz ermöglichten anderweitigen Zuständigkei-
ten vorliegen,

20.	 allgemeines Enteignungsrecht, Staatshaftungs-
recht,

21.	 Feiertagsrecht,  
22.	 Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräber-

fürsorge, 
23.	 Grundsatzangelegenheiten des Verwaltungs- und 

Verwaltungsverfahrensrechts, sowie des Ver-
waltungszustellungs- und Verwaltungsvollstre-
ckungsrechts,  

24.	 Thüringer Transparenzgesetz,
25.	 Aufsicht über die Fundbehörden,
26.	 Pass-, Ausweis- und Meldewesen, 
27.	 allgemeines Recht der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung, einschließlich der Thüringer Verordnung 
über das Verbot der Prostitution, Obdachlosen-
wesen, soweit zur Abwendung von Obdachlosig-
keit Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zum 
Schutz der Betroffenen erforderlich sind,

28.	 Cybersicherheit, insbesondere der Kommunen, 
der Kritischen Infrastrukturen und der Wirtschaft, 
einschließlich der Tätigkeit der Sicherheitsbe-
hörden zur Cyberabwehr und Bekämpfung der 
Cyberkriminalität, sofern nicht die Zuständigkeit 
des für die Digitalisierung zuständigen Ministeri-
ums betroffen ist,

29.	 Prostituiertenschutzgesetz soweit nicht die Zu-
ständigkeit des für das öffentliche Gesundheits-
wesen zuständigen Ministeriums im Rahmen der 
gesundheitlichen Beratung betroffen ist,

30.	 Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren,
31.	 Polizei, 
32.	 allgemeine Maßnahmen des Krisenmanagements 

wie Krisenvermeidung, Krisenvorsorge, Krisener-
kennung, Krisenbewältigung und Krisennachbe-
reitung, unter Beibehaltung der fachlichen Zustän-
digkeit anderer Ministerien, bei Gefahren- und 
Schadenslagen, insbesondere mit großflächigen 
und lang andauernden Auswirkungen, bei denen 
zur Vermeidung oder Reduzierung von Schäden 
besonders abgestimmte ressortübergreifende 
Maßnahmen erforderlich sind, einschließlich Vor-
sitz im Interministeriellen Arbeitsstab für Notfallla-
gen IMAS und dessen Geschäftsstelle,

33.	 Koordinierung von Maßnahmen zum Schutz Kriti-
scher Infrastrukturen in Thüringen als Koordinie-
rungsstelle und Zentrale Kontaktstelle Land mit 
Ausnahme der Einschätzungen zur Versorgungs-
lage und Maßnahmen zur Sicherstellung der Ver-
sorgungssicherheit der Bevölkerung sowie zur Mi-
tigation, die in der Zuständigkeit des jeweiligen 
Ressorts verbleiben,

34.	 Angelegenheiten des Straßenverkehrs, soweit sie 
von der Vollzugspolizei oder von den Kommunen 
als Ordnungsbehörden wahrgenommen werden, 

35.	 Grundsatzangelegenheiten der Kampfmittelräu-
mung, 

36.	 Waffenrecht, 
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37.	 kommunales Verfassungs-, Dienst- und Abgaben-
recht, Recht der kommunalen Gemeinschafts-
arbeit, 

38.	 Erschließungsbeitragsrecht, 
39.	 Grundsatzfragen des Kommunalrechts, 
40.	 Gemeindewirtschaft mit Ausnahme der kommu-

nalen kameralen und doppischen Haushaltswirt-
schaft, des kommunalen Kreditwesens, der kom-
munalen Vermögenswirtschaft in Ansehung der 
Rücklagen, des kommunalen Kassen- und Rech-
nungswesens sowie des kommunalen Prüfungs-
wesens,

41.	 oberste Kommunalaufsichtsbehörde mit Ausnah-
me der in Nummer 40 als Ausnahme genannten 
Aufgaben und der Grundsatzfragen des kommu-
nalen Finanzwesens,

42.	 Förderung der kommunalpolitischen Vereinigun-
gen,

43.	 Brandschutz, Allgemeine Hilfe, Katastrophen-
schutz, 

44.	 Rettungsdienst, 
45.	 Ausbildung für die Laufbahnen des feuerwehr-

technischen Dienstes sowie Ausbildung und Fort-
bildung der Freiwilligen Feuerwehren, 

46.	 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschu-
le Bad Köstritz,

47.	 zivile Verteidigung, einschließlich zivile Alarmpla-
nung mit der Funktion der Zentralen Stelle in der 
zivilen Alarmplanung, zivil-militärische Zusam-
menarbeit, einschließlich Aufgaben nach dem 
Landbeschaffungsgesetz und Schutzbereichge-
setz, 

48.	 Ausbildung zur Geprüften Meisterin für Bäder-
betriebe oder Geprüften Meister für Bäderbetrie-
be und zur oder zum Fachangestellten für Bä-
derbetriebe, 

49.	 Herausgabe des Thüringer Staatsanzeigers ein-
schließlich des Thüringer Gültigkeitsverzeichnis-
ses für Verwaltungsvorschriften, 

50.	 Raumordnung und Landesplanung, Landesent-
wicklungsprogramm,

51.	 Raumordnungsrecht,
52.	 Aufsicht über die obere Landesplanungsbehör-

de und über die vier Regionalen Planungsge-
meinschaften,

53.	 programmverantwortliche Stelle für Thüringen 
für die Europäische Territoriale Zusammenarbeit  
INTERREG B,

54.	 transnationale, interregionale und länderüber-
greifende Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Raumordnung,

55.	 Raumbeobachtung, Landesentwicklungsberich-
te, Raumordnungsbericht, 

56.	 Geschäftsstelle des Landesplanungsbeirats, 
57.	 Koordinierung von Fachplanungen mit den Erfor-

dernissen der Raumordnung und Landesplanung, 
58.	 Koordinierung nichtsektoraler, gemeindeübergrei-

fender Planungen,
59.	 Förderung von Regionalen Entwicklungskonzep-

ten, von Machbarkeitsstudien zu Themen der 
Regionalentwicklung, des Umsetzungsmanage-
ments von bestehenden regionalen Konzepten 

auf Grundlage der Richtlinie Regionalentwicklung 
und demografischer Wandel und von Modellpro-
jekten der Regionalentwicklung sowie Begleitung 
der freiwilligen interkommunalen Zusammenarbeit 
mit den Instrumenten der Regionalentwicklung,

60.	 ressortübergreifende strategische Projekte der 
Regionalentwicklung, wie zum Beispiel Metro-
polregion Mitteldeutschland, ICE-Knoten Erfurt 
mit Gunstraum, Thüringer Meer, Thüringer Wald, 
Begleitung und Unterstützung Landesgarten-
schauen,

61.	 Bevölkerungsvorausberechnungen der amtlichen 
Statistik als maßgebliche Planungsgrundlage für 
langfristige Planungen der Landesbehörden in 
Thüringen,

62.	 Flächenhaushaltspolitik, Flächenmanagement, 
Revitalisierung von Brachflächen,

63.	 Kontaktstelle für Betroffene und deren Angehöri-
ge von Terroranschlägen und Amoktaten.

Unterabschnitt

04	 Geschäftsbereich des Thüringer Ministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
ist zuständig für

1.	 Bildungsplanung einschließlich Lehrplanentwick-
lung, 

2.	 internationale Bildungsfragen, insbesondere An-
gelegenheiten im Rahmen des Bildungspro-
gramms der Europäischen Union Erasmus+,

3.	 Aufsicht über das gesamte allgemein bildende 
Schulwesen und das gesamte berufsbildende 
Schulwesen mit Ausnahme der Verwaltungsschu-
len, Finanzschulen, landwirtschaftlichen Fach-
schulen sowie Feststellung der Gleichwertigkeit 
von Bildungsabschlüssen dieser Schularten,  

4.	 Aufsicht über die Staatlichen Schulämter,
5.	 Schulhorte, Internate, die der Schulaufsicht un-

terliegen,
6.	 Kindertageseinrichtungen, frühkindliche Bildung,
7.	 Tagespflege für Kinder, 
8.	 Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und 

Lehrer, der Erzieherinnen und Erzieher, der Son-
derpädagogischen Fachkräfte, der Pädagogi-
schen Assistenzen, der Schulleiterinnen und 
Schulleiter, der Seminarleiterinnen und Semi-
narleiter, der Fachleiterinnen und Fachleiter, der 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 
und des Schulaufsichtspersonals, der Bedienste-
ten des Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, 
Lehrplanentwicklung und Medien, 

9.	 Arbeitszeit der angestellten und beamteten Lehre-
rinnen und Lehrer an staatlichen Schulen,

10.	 Pädagogengesundheit,
11.	 Feststellung der Gleichwertigkeit von Bildungsab-

schlüssen der DDR nach Artikel 37 des Einigungs-
vertrags im Bereich der Lehrerbildung,

12.	 Schulen in freier Trägerschaft,
13.	 Schulfinanzierung, Schülerbeförderung, 
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14.	 Einrichtungen der Lehrerausbildung, Lehrerfort-
bildung und Lehrerweiterbildung, Auslandsschul-
wesen, 

15.	 Ausbildungs- und Prüfungswesen für Lehrämter 
an Schulen einschließlich der Anerkennung von 
Lehramtsprüfungen sowie der Prüfung von Ab-
schlüssen von Personen, die keine vollständig 
abgeschlossene Berufsqualifikation als Lehrerin 
oder Lehrer erworben haben, 

16.	 Fernunterricht, 
17.	 Bildungstechnologie, 
18.	 Einrichtungen der Erwachsenenbildung wie Volks-

hochschulen und freie Träger und Koordinierung 
des lebenslangen Lernens,

19.	 Bildungsfreistellung,
20.	 Lehr- und Lernmittel, 
21.	 zentrale Prüfungen im allgemein bildenden und 

berufsbildenden Bereich,
22.	 Elternmitwirkung, insbesondere durch Elternver-

tretungen aller Stufen und im Landesschulbeirat, 
23.	 Schülermitwirkung, insbesondere durch Schüler-

vertretungen aller Stufen und im Landesschul-
beirat, 

24.	 Schulnetzplanung, 
25.	 Schulsport, 
26.	 Schülerzeitungen, Schulbibliotheken, 
27.	 Medienbildung,
28.	 schulische Bildung in erster Hilfe und Brand-

schutz,
29.	 Hochschulen, ausgenommen Thüringer Verwal-

tungsfachhochschule,
30.	 Universitätsklinikum Jena,
31.	 Staatliches Studienkolleg Nordhausen,
32.	 Hochschulentwicklungsplanung, Steuerungsele-

mente im Hochschulbereich, insbesondere Rah-
menvereinbarung sowie Ziel- und Leistungsver-
einbarungen,

33.	 Hochschulfinanzierung, einschließlich kaufmänni-
sches Rechnungswesen der Hochschulen,

34.	 Stellenbewirtschaftung im Hochschulbereich,
35.	 Digitalisierungsstrategie, Onlinezugangsgesetz 

im Zusammenhang mit der Lebenslage Studi-
um, Registermodernisierung jeweils für Hoch-
schulbereich,

36.	 Bildungsplanung mit Auswirkungen auf den Hoch-
schulbereich, Neugründung und Abwicklung von 
Hochschulen,

37.	 Angelegenheiten des Hochschulwesens der Uni-
versitäten, Kunst- und Musikhochschulen, Fach-
hochschulen sowie nichtstaatlichen Hochschulen, 
außer der Thüringer Fachhochschule für öffentli-
che Verwaltung und der Hochschulmedizin, 

38.	 Angelegenheiten des Hochschulpersonals ein-
schließlich des öffentlichen Dienstrechts des wis-
senschaftlichen und künstlerischen Personals der 
Hochschulen,

39.	 Hochschulrecht,
40.	 Qualitätssicherung und Akkreditierung im Hoch-

schulbereich,
41.	 Hochschulzugang, Hochschulzulassung, 
42.	 Kapazitätsplanung, Hochschulstatistik, 
43.	 Ziel- und Bedarfsplanung für den Hochschulbau 

einschließlich der Hochschulmedizin,

44.	 Weiterbildung durch Hochschulen, 
45.	 Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zum Zu-

kunftsvertrag Studium und Lehre stärken nach Ar-
tikel 91b des Grundgesetzes,

46.	 Hochschulsport, 
47.	 Förderung von Frauen in der Wissenschaft, 
48.	 Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses,
49.	 Führung von ausländischen Hochschulgraden, 

Hochschultiteln und Hochschultätigkeitsbezeich-
nungen,

50.	 Umwandlung ausländischer Hochschulgrade von 
Berechtigten nach dem Bundesvertriebenenge-
setz in entsprechende deutsche Grade, 

51.	 Feststellung der Gleichwertigkeit von Bildungsab-
schlüssen der DDR nach Artikel 37 des Einigungs-
vertrags im Hinblick auf Hochschulabschlüsse, 
Abschlüsse kirchlicher Ausbildungseinrichtun-
gen und Fach- und Ingenieurschulabschlüsse, 
mit Ausnahme der Hochschulabschlüsse in den 
Bereichen Medizin, Rechtswissenschaft und Leh-
rerbildung,

52.	 Nachdiplomierung von Fach- und Ingenieurschul-
abschlüssen der DDR, 

53.	 Thüringer Berufsqualifikationsfeststellungsge-
setz, soweit nicht andere Ressorts zuständig sind,

54.	 Wissenschaftsplanung und länderübergreifen-
de Koordinierung im Bereich Hochschulen und 
Wissenschaft, 

55.	 Grundsatzfragen der Forschungspolitik, ein-
schließlich der strategischen Ausrichtung der For-
schungsförderung, 

56.	 Gemeinsame Forschungsförderung des Bun-
des und der Länder nach Artikel 91b Abs. 1 des 
Grundgesetzes, 

57.	 Angelegenheiten der Einrichtungen und Organi-
sationen der Wissenschaft, außeruniversitäre For-
schungsinstitute, 

58.	 Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten der ge-
meinschaftsfinanzierten außeruniversitären For-
schungseinrichtungen,

59.	 Förderung der Forschung an Hochschulen und 
an außeruniversitären Forschungseinrichtungen, 

60.	 Materialforschung und -prüfwesen mit Ausnahme 
der Prüfung von Bauprodukten,

61.	 Grundsatzfragen des Wissens- und Technolo-
gietransfers der Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen, 

62.	 Grundsatzfragen der Innovationspolitik und -stra-
tegien,

63.	 Betreuung der Ernst-Abbe-Stiftung,
64.	 Studierendenschaften, Studierendenwerk Thü-

ringen, Studierendenwohnheimbau, studentische 
Angelegenheiten,

65.	 Ausbildungs- und Studienförderung nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz, Umsetzung 
des Stipendienprogramm-Gesetzes, Graduierten-
förderung, Studienstiftung des deutschen Volkes,

66.	 Begleitung der Gesellschafterversammlung der 
Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissen-
schaftsforschung GmbH sowie anteilige Finanzie-
rung durch Thüringen,

67.	 wissenschaftliche Bibliotheken,
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68.	 internationale Angelegenheiten der Hochschu-
len, insbesondere Internationale Büros der Hoch-
schulen,

69.	 das Landesarchiv, öffentliche Bibliotheken, die 
Digitalisierung von Kulturgut, die Deutsche Digi-
tale Bibliothek,

70.	 Museen, die Bildende Kunst,
71.	 kritische Auseinandersetzung und öffentliche Er-

innerung an die NS-Verbrechen und Gedenkstät-
ten daran,

72.	 Aufarbeitung der SED-Diktatur und Gedenkstät-
ten daran, Grenzmuseen, Einrichtungen der zivil-
gesellschaftlichen Aufarbeitung sowie der Unter-
stützung von Opferverbänden,

73.	 außeruniversitäre landesgeschichtliche und volks-
kundliche Forschung, Breitenkultur, Soziokultur, 

74.	 Rechtsaufsicht über die Stiftungen des öffentli-
chen Rechts im Kulturbereich und die Betreuung 
folgender Stiftungen bürgerlichen Rechts: Frie-
denstein Stiftung Gotha, Kulturstiftung Meinin-
gen-Eisenach, Stiftung Ettersberg und Point Al-
pha Stiftung,

75.	 Mitwirkung und Vertretung in länderübergreifen-
den und nationalen Kultureinrichtungen, insbeson-
dere bei der Kulturstiftung der Länder, der Stiftung 
Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, der Stif-
tung Preußischer Kulturbesitz, der Stiftung Haus 
der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 
sowie der Kunst- und Ausstellungshalle der Bun-
desrepublik Deutschland GmbH,

76.	 Theater sowie andere Einrichtungen der darstel-
lenden Kunst, Orchester, 

77.	 Literatur und Sprachpflege, Musikpflege ein-
schließlich der Landesmusikakademie und des 
Mitteldeutschen Barockmusik in Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen e. V., Musik- und Ju-
gendkunstschulen, 

78.	 allgemeine Kulturförderung, Kunstförderung, Kul-
turlastenausgleich einschließlich Theaterpau-
schale,

79.	 Denkmalpflege und Denkmalschutz, Archäologie, 
UNESCO-Weltkulturerbe, Immaterielles Kulturer-
be, Weltdokumentenerbe, Europäisches Kulturer-
be-Siegel, Haager Konvention Kulturgutschutz, 
Aufgaben nach dem Kulturgutschutzgesetz, Zen-
tralstelle des Landes nach dem Kulturgutschutz-
gesetz, Provenienzforschung,

80.	 Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten der nicht 
landeseigenen Kultureinrichtungen.

Unterabschnitt

05	 Geschäftsbereich des Thüringer Ministeriums für 
Justiz, Migration und Verbraucherschutz 

(1)	 Das Ministerium für Justiz, Migration und Verbrau-
cherschutz ist zuständig für

1.	 Verfassungsfragen, Verfassungsrecht, Verfas-
sungsstreitigkeiten, 

2.	 Angelegenheiten des Verfassungsgerichtshofs, 
3.	 Bearbeitung der Landesgesetzgebung, soweit 

nicht ein anderes Ministerium federführend ist, 

4.	 Gnadensachen, soweit nicht dem Ministerprä-
sidenten oder einem anderen Ministerium vor-
behalten,

5.	 Bearbeitung der dem Bundesrat zugeleiteten 
Gesetzentwürfe und anderer Bundesratssa-
chen sowie der europa- und völkerrechtlichen 
Vorschriften, soweit sie das Bürgerliche Recht, 
Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Genossen-
schaftsrecht, Wettbewerbsrecht, den gewerbli-
chen Rechtsschutz und das Urheber- und Erfin-
derrecht, das Strafrecht, das Strafverfahrensrecht, 
die Gerichtsverfassung, das gerichtliche Verfah-
ren bei den ordentlichen Gerichten, den Gerich-
ten der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit, 
den Gerichten der Finanzgerichtsbarkeit, den Ge-
richten der Sozialgerichtsbarkeit und den Gerich-
ten der Arbeitsgerichtsbarkeit, die Statusrechte 
und -pflichten der Richterinnen und der Richter 
sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die 
Rechtsanwaltschaft, das Notariat, die Rechtsbe-
ratung und die Justizverwaltung betreffen, 

6.	 Europarecht und Völkerrecht, soweit der Ge-
schäftsbereich des Ressorts betroffen ist,

7.	 Grundsatzfragen für die Umsetzung der Bereini-
gung des Landesrechts, 

8.	 Strafvollzugsrecht, Jugendstrafvollzugsrecht, Un-
tersuchungshaftvollzugsrecht,

9.	 Verwaltung und Bewirtschaftung der Justizvoll-
zugsanstalten, einschließlich der Justizvollzugs-
anstalt Arnstadt mit Abteilung für Jugendvollzug 
und der Jugendarrestanstalt,

10.	 Entwicklung, Anregung, Begleitung und Evalua-
tion von Projekten und Maßnahmen zur Gewalt-
prävention, soweit sie Gewaltkonfliktberatungs-
stellen für Täterinnen und Täter häuslicher Gewalt 
betreffen,

11.	 Organisation und Verwaltung der ordentlichen Ge-
richte, der Gerichte der allgemeinen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit, der Finanzgerichte, der Gerichte 
der Sozialgerichtsbarkeit, der Arbeitsgerichtsbar-
keit, der Richterdienstgerichte, der Disziplinarge-
richte, der Berufsgerichte für Heilberufe, Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notarinnen 
und Notare, der Staatsanwaltschaft, des Gerichts-
vollzieherwesens, des Justizvollzugs, der Bewäh-
rungshilfe, der Gerichtshilfe und der Führungs-
aufsicht, 

12.	 Rechtsverhältnisse der Richterinnen und Richter 
sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, so-
weit nicht die Statusrechte und -pflichten sowie 
die Besoldung und Versorgung betroffen sind, 

13.	 Führung der Geschäfte der Richterwahlausschüs-
se und des Staatsanwaltswahlausschusses, 

14.	 Ernennung der Richterinnen und Richter, ehren-
amtlichen Richterinnen und Richter sowie Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte, 

15.	 Vertretung Thüringens im Richterwahlausschuss 
des Bundes bei der Benennung von zur Ernen-
nung zu Richtern und Generalanwälten des Ge-
richtshofs der Europäischen Union sowie zu Mit-
gliedern des Gerichts der Europäischen Union 
vorzuschlagenden Personen nach § 1 Abs. 3 des 
Richterwahlgesetzes, 



60	 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

16.	 Einstellung der hauptamtlichen Lehrkräfte und des 
Verwaltungspersonals im Fachbereich Rechtspfle-
ge an der Verwaltungsfachhochschule, 

17.	 Angelegenheiten des Rechts- und Amtshilfever-
kehrs mit dem Ausland im Aufgabenbereich der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit einschließlich der 
Staatsanwaltschaft, der allgemeinen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit, der Finanzgerichtsbarkeit, der So-
zialgerichtsbarkeit und der Arbeitsgerichtsbarkeit,  

18.	 Angelegenheiten der Notarinnen und Notare, der 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie der 
Rechtsbeistände, 

19.	 Angelegenheiten der Schiedspersonen, 
20.	 Angelegenheiten des Grundbuch- und Register-

wesens, 
21.	 Ausbildungs-, Prüfungs- und Fortbildungswesen 

für die Laufbahnen des Justizdienstes und Son-
derlaufbahnen einschließlich der Anerkennung 
ausländischer juristischer akademischer Qualifi-
kationen und Studienabschlüsse,

22.	 Feststellung der Gleichwertigkeit von Bildungs-
abschlüssen der DDR nach Artikel  37 des Eini-
gungsvertrags im Bereich Rechtswissenschaft, 

23.	 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung,
24.	 Grundsatzfragen der Verbraucherpolitik, wirt-

schaftlicher Verbraucherschutz, institutionelle För-
derung der Verbraucherzentrale sowie die Ver-
braucheraufklärung und -bildung, soweit nicht 
die Zuständigkeit eines anderen Ressorts gege-
ben ist,

25.	 Ausländer- und Asylrecht, Abschiebungshaftein-
richtung Arnstadt, ausländische Flüchtlinge, Aus-
siedlerinnen, Spätaussiedlerinnen, Aussiedler und 
Spätaussiedler, Migrations- und Integrationsan-
gelegenheiten.

(2)	 Die Beauftragte für Integration, Migration und 
Flüchtlinge ist zuständig für

1.	 die Förderung der Erfüllung des verfassungsrecht-
lichen Diskriminierungsverbots von Ausländerin-
nen und Ausländern, Ausländerangelegenheiten 
von grundsätzlicher Bedeutung und Entwicklung 
von Maßnahmen, die der Diskriminierung von Aus-
länderinnen und Ausländern entgegenwirken und 
der Verbesserung der Situation von Ausländerin-
nen und Ausländern dienen,  

2.	 die Förderung der rechtlichen, gesellschaftlichen 
und kulturellen Teilhabe der in Thüringen leben-
den Menschen und nach Thüringen kommenden 
Menschen mit Migrationshintergrund,

3.	 die Förderung einer humanen Flüchtlings- und 
Asylpolitik auf allen staatlichen Ebenen,

4.	 die Förderung von Organisationen, Gruppen und 
Initiativen, die Interessen von Ausländerinnen und 
Ausländern vertreten und Aktivitäten für ein ver-
ständnisvolles Zusammenleben von Angehöri-
gen verschiedener ethnischer Herkunft entfalten, 

5.	 die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaus-
tausch mit entsprechenden Stellen des Bundes, 
der Länder, der Landkreise, der kreisfreien Städ-
te und der weiteren Gemeinden. 

Unterabschnitt

06	 Geschäftsbereich des Thüringer Finanzministeri-
ums 

(1)	 Das Finanzministerium ist zuständig für

1.	 Finanz- und Steuerpolitik, 
2.	 alle Angelegenheiten des Haushalts-, Kassen- 

und Rechnungswesens, und Informationstech-
nik für den Landeshaushalt,

3.	 Festsetzung, Berechnung und Anordnung der 
Zahlung der Bezüge nach der Thüringer Zustän-
digkeitsverordnung Bezüge, 

4.	 Vertretung des Landes in der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder, 

5.	 Recht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
im öffentlichen Dienst des Landes in den Berei-
chen des Arbeits-, Tarif- und Sozialrechts sowie 
der betrieblichen Altersversorgung, 

6.	 Besoldungs- und Versorgungsrecht, Beihilferecht, 
Reise- und Umzugskostenrecht, Trennungsgeld-
recht, Recht zur Gewährung von Sachschadens-
ersatz und Vorschüssen an Bedienstete, 

7.	 Personalverwaltungs- und Bezügeabrechnungs-
system der Landesbediensteten,

8.	 Anordnungen nach § 22 Abs. 2 Nr. 3 des Arbeits-
gerichtsgesetzes und § 16 Abs. 4 Nr. 3 des So-
zialgerichtsgesetzes sowie Vorschläge für die 
Ernennung von ehrenamtlichen Richtern in der Ar-
beits- und Sozialgerichtsbarkeit nach § 20 Abs. 2 
des Arbeitsgerichtsgesetzes und § 14 Abs. 1 des 
Sozialgerichtsgesetzes,

9.	 Rechtsvorschriften zur betrieblichen und medi-
zinischen Arbeitssicherheit der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst des 
Landes, 

10.	 Verwaltungskostenwesen, insbesondere Thürin-
ger Verwaltungskostengesetz, Thüringer Allge-
meine Verwaltungskostenordnung und Grund-
sätze des Verwaltungskostenwesens sowie 
Grundsätze der Verwaltungskostenordnungen 
der Ministerien, 

11.	 Durchführung des Steuerbeamtenausbildungs-
gesetzes im Fachhochschul- und Schulbetrieb, 
Fortbildung und Ausbildung der Beamtinnen und 
Beamten der Laufbahn der Fachrichtung des 
Steuerverwaltungsdienstes sowie Rechts- und 
Dienstaufsicht über diesen Bereich, 

12.	 Ausbildung für den gehobenen Allgemeinen Fi-
nanzverwaltungsdienst nach der Thüringer Aus-
bildungs- und Prüfungsordnung für den gehobe-
nen Allgemeinen Finanzverwaltungsdienst in der 
jeweils geltenden Fassung,

13.	 Angelegenheiten der Steuerverwaltung, Verwal-
tung der Gemeinschafts-, Landes- und Realsteu-
ern sowie der Bundessteuern und der Steuern der 
Kirchen und Religionsgemeinschaften nebst Ge-
setzen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften, 
die dieses Steuerwesen betreffen, sowie der Ab-
gaben, soweit Landesfinanzbehörden damit be-
auftragt oder daran beteiligt sind,
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14.	 Feststellung der Einheitswerte des Grundbe-
sitzes und von Grundsteuerwerten, Ermittlung 
der Ersatzwirtschaftswerte sowie Feststellung 
der Grundbesitzwerte einschließlich der Boden-
schätzung, 

15.	 Verwaltung der Investitionszulage nach Maßgabe 
der jeweils geltenden Investitionszulagengesetze, 
der Eigenheimzulage nach Maßgabe des Eigen-
heimzulagengesetzes und der Forschungszulage 
nach Maßgabe des Forschungszulagengesetzes,

16.	 Angelegenheiten des Rechenzentrums der Lan-
desfinanzverwaltung im Sinne des § 2 Abs. 2 des 
Finanzverwaltungsgesetzes,

17.	 Durchführung des Fünften Vermögensbildungsge-
setzes und des Wohnungsbau-Prämiengesetzes,  

18.	 Angelegenheiten des Steuerberatungsgesetzes,  
19.	 Regelung des Finanzausgleichs gegenüber dem 

Bund und unter den Ländern,  
20.	 Grundsatzfragen des kommunalen Finanzwe-

sens,
21.	 kommunale kamerale und doppische Haushalts-

wirtschaft, kommunales Kreditwesen, kommuna-
le Vermögenswirtschaft in Ansehung der Rückla-
gen, kommunales Kassen- und Rechnungswesen 
sowie kommunales Prüfungswesen,

22.	 oberste Rechtsaufsichtsbehörde für die Angele-
genheiten der Nummern 20 und 21,

23.	 Regelung des Finanzausgleichs zwischen dem 
Land, den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
insbesondere durch das Thüringer Finanzaus-
gleichsgesetz einschließlich der Sonderlasten-
ausgleiche soweit diese durch das Thüringer Fi-
nanzausgleichsgesetz geregelt werden,

24.	 Beirat für kommunale Finanzen,
25.	 Durchführung des Vermögensgesetzes, des Ent-

schädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzes, 
des DDR-Entschädigungserfüllungsgesetzes, 
der Unternehmensrückgabeverordnung sowie 
des Vermögenszuordnungsgesetzes mit Aus-
nahme der Vermögenszuordnung des staatlichen 
land- und forstwirtschaftlichen sowie wasserwirt-
schaftlichen und Naturschutzzwecken dienenden 
Grundbesitzes, 

26.	 Ansprüche des Landes am Vermögen der Partei-
en und Massenorganisationen sowie am Finanz-
vermögen der DDR, Grundsatzangelegenheiten 
Mauergrundstücksgesetz, 

27.	 Grundstücksverkehrsordnung, 
28.	 Angelegenheiten der allgemeinen Staatsvermö-

gensverwaltung, 
29.	 Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften für 

das Land mit Ausnahme des land-, forst- und was-
serwirtschaftlichen sowie Naturschutzzwecken 
dienenden Grundbesitzes sowie des Straßen-
vermögens und seinem Bau dienenden Grund-
stücken,

30.	 Erwerb und Veräußerung der Beteiligungen an 
privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Unter-
nehmen, Gewährträgerschaften an Körperschaf-
ten und Anstalten des öffentlichen Rechts, Kapi-
talerhöhungen, 

31.	 Verwaltung der Beteiligungen und Gewährträger-
schaften, soweit diese nicht einem anderen Res-
sort übertragen worden ist, 

32.	 Grundsätze der guten Unternehmens- und Betei-
ligungsführung des Freistaats Thüringen (Kodex), 

33.	 Bürgschaften, Garantien und sonstige staatliche 
Gewährleistungen aufgrund des im jeweiligen 
Haushaltsgesetz dem Thüringer Finanzministe-
rium zugeordneten Gewährleistungsrahmen, je-
weils unter Beteiligung des zuständigen Minis-
teriums, 

34.	 Versicherungs- und Börsenwesen, Geldmarkt- 
und Kapitalmarktfragen, Emissionsgenehmigun-
gen, Wertpapierbereinigung, Umstellungsrech-
nungen, 

35.	 Aufsicht über die Landesbank Hessen-Thürin-
gen, den Sparkassen- und Giroverband Hessen-
Thüringen und die Thüringer Aufbaubank, Spar-
kassenaufsicht,

36.	 Angelegenheiten der Deutschen Bundesbank, 
37.	 Versicherungsaufsicht über die berufsständischen 

Versorgungswerke, die Zusatzversorgungskasse 
Thüringen sowie die Feuerwehrkasse Thüringen,

38.	 Aufsicht über Unternehmensbeteiligungsgesell-
schaften, Anerkennungsbehörde im Sinne des 
§ 14 Abs. 1 des Gesetzes über Unternehmens-
beteiligungsgesellschaften, 

39.	 Aufsicht über die Thüringer Staatslotterie Anstalt 
des öffentlichen Rechts,

40.	 Angelegenheiten der Erträge aus der Veranstal-
tung von staatlichen Glücksspielen,

41.	 Angelegenheiten der Kreditaufnahme und Staats-
schuldenverwaltung,  

42.	 Regelung aller durch die Anwesenheit ausländi-
scher Streitkräfte entstehenden finanziellen Fra-
gen, insbesondere im Zusammenhang mit Grund-
stücken, 

43.	 Bestimmungen für die Beschaffung, Verwaltung, 
Nutzung, Aussonderung und Verwertung der lan-
deseigenen Kraftfahrzeuge unter Berücksichti-
gung von Ausnahmen für den Thüringer Landtag 
und die Polizei,  

44.	 Versicherung des Landes gegen Schäden aller 
Art und Abwicklung sämtlicher Schadensersatz-
ansprüche, die durch Verkehrsunfälle landesei-
gener Kraftfahrzeuge entstanden sind, Abschluss 
von Rahmenverträgen für Fahrerinnen und Fah-
rer von Dienstfahrzeugen zur Regresshaftpflicht-
versicherung.

(2)	 Das Finanzministerium ist

1.	 bescheinigende Stelle des Europäischen Garan-
tiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Eu-
ropäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des Ländlichen Raums (ELER),

2.	 Prüfbehörde für den Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung (EFRE) in Thüringen.
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Unterabschnitt

07	 Geschäftsbereich des Thüringer Ministeriums für 
Wirtschaft, Landwirtschaft und Ländlichen Raum

Das Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und 
Ländlichen Raum ist zuständig für

1.	 allgemeine Wirtschaftspolitik einschließlich Wirt-
schaftssicherstellungsgesetz, regionale und sek-
torale Strukturpolitik, wirtschaftspolitische Fragen 
der Steuer- und Finanzpolitik, 

2.	 Wirtschaftsstatistik, Konjunkturentwicklung,
3.	 Angelegenheiten des wirtschaftlichen Mittelstan-

des, Angelegenheiten der Industrie und der übri-
gen gewerblichen Wirtschaft,  

4.	 Grundsatzfragen und Förderung gewerblicher und 
freiberuflicher Existenzgründungen, einschließ-
lich Start-up-Unternehmen sowie Unternehmens-
nachfolgen,

5.	 einzelbetriebliche Wirtschaftsförderung, insbeson-
dere durch Förderprogramme für die gewerbliche 
Wirtschaft, die Gemeinschaftsaufgabe Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur, Kapital-
beteiligungsfonds, Beratungsförderung sowie In-
vestorenakquise und -betreuung,

6.	 Förderung von Investitionen im Bereich der 
wirtschaftsnahen Infrastruktur, einschließlich der 
investiven Förderung von überbetrieblichen Be-
rufsbildungsstätten, und des Programms zur 
Strukturstärkung im Altenburger Land,

7.	 Verwaltungsbehörde und Bescheinigungsbehör-
de/Rechnungsführende Stelle für den Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung in Thü-
ringen; Planung, Programmierung, Begleitung, 
inhaltliche und finanzielle Steuerung, Abwicklung, 
Bescheinigung sowie Prüfung im Rahmen des Eu-
ropäischen Fonds für regionale Entwicklung und 
diesbezügliche Koordinierung und Verhandlung 
mit den betroffenen Ministerien, der Bundesregie-
rung und der Europäischen Kommission,

8.	 Geheimschutz in der Wirtschaft,
9.	 Leistungsrecht, soweit gewerbliche Wirtschaft und 

Technik betroffen sind, 
10.	 fachliche Begleitung von landeseigenen Gesell-

schaften, insbesondere Landesentwicklungsge-
sellschaft, Thüringer Tourismus GmbH,  Messe 
Erfurt GmbH, der Anstalt des öffentlichen Rechts 
Thüringer Aufbaubank, und sonstigen Gesell-
schaften sowie Einrichtungen, soweit die sons-
tigen Zuständigkeiten des Ministeriums betrof-
fen sind, 

11.	 Angelegenheiten des Binnenhandels im Rah-
men des Groß- und Einzelhandels und des Hand-
werks, wirtschaftspolitische Angelegenheiten der 
freien Berufe,

12.	 Schornsteinfegerrecht, mit Ausnahme der in § 8 
Abs. 1 der Thüringer Zuständigkeitsermächti-
gungsverordnung Gewerbe abweichend geregel-
ten Zuständigkeiten, 

13.	 Aufsicht über die Industrie- und Handelskammern, 
Handwerkskammern und andere Handwerksorga-
nisationen sowie deren Angelegenheiten, Sach-
verständigenwesen der Kammern, 

14.	 Genossenschaftswesen und Aufsicht über die ge-
nossenschaftlichen Prüfungsverbände, 

15.	 Angelegenheiten im öffentlichen Auftragswesen, 
16.	 Preisprüfung öffentlicher Aufträge, Preisbildungs-

stelle, Preisangaben, Preiswesen mit Ausnahme 
der Genehmigung und Festsetzung der Pflege-
sätze für Krankenanstalten, 

17.	 beihilferechtliche Bestimmungen der Europäi-
schen Union, die den Zuständigkeitsbereich des 
Ressorts betreffen,

18.	 kartell- und sonstige wettbewerbsrechtliche An-
gelegenheiten, Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen, Landeskartellbehörde mit Aus-
nahme des Energiekartellrechts, wirtschaftliches 
Prüfungs- und Beratungswesen,

19.	 Wirtschaftsrecht, insbesondere Gewerbe- und 
Handwerksrecht, Geschäftsraumnutzungsange-
legenheiten, Recht der Spielhallen,

20.	 Ansprechpartner für Deregulierung bei für die 
Wirtschaft bedeutsamen gesetzlich vorgegebe-
nen Standards, 

21.	 Bekämpfung der Schwarzarbeit, soweit nicht Zoll- 
oder Finanzverwaltung zuständig sind,

22.	 gewerblicher Rechtsschutz und das Erfinderrecht,
23.	 Sondervermögen WGT-Liegenschaften Thürin-

gen, 
24.	 Folgeangelegenheiten der Bundesanstalt für ver-

einigungsbedingte Sonderaufgaben, 
25.	 Stärkung der Internationalisierung der Wirtschaft 

in Thüringen einschließlich Fragen der Außen-
handelspolitik und Außenwirtschaftsförderung so-
weit nicht die Zuständigkeiten anderer Ministeri-
en berührt sind,

26.	 Maßnahmen zur Bewältigung des Fachkräfte-
mangels, die in den Zuständigkeitsbereich des 
Ministeriums fallen, insbesondere German Pro-
fessional School,

27.	 Zusammenarbeit mit Arbeitgeberverbänden, Zu-
sammenarbeit mit Gewerkschaften soweit die 
sonstigen Zuständigkeiten des Ministeriums be-
troffen sind,

28.	 Angelegenheiten der Kreativwirtschaft und deren 
Förderung, ausgenommen die Mittelbereitstel-
lung an die Mitteldeutsche Medienförderung und 
die Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen 
aus Mitteln des Freistaates Thüringen zur Förde-
rung des kulturellen Films und anderer kreativer 
audio-visueller Medien, 

29.	 Angelegenheiten der Tourismuspolitik, Tourismus-
konzeption und Tourismus im Allgemeinen, 

30.	 Entwicklung und Umsetzung von Fachkonzep-
ten für wichtige Themen, insbesondere touristi-
sche Wegenetze, Kultur- und Städtetourismus, 
Geschäftstourismus - und Gesundheitstourismus, 

31.	 Förderung touristischer Organisationen ein-
schließlich Thüringer Tourismus GmbH, 
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32.	 Förderung von Investitionen im Tourismusbereich 
hinsichtlich Infrastruktur und Gewerbe, 

33.	 Standortmarketing in den Themenbereichen "Wirt-
schaft", "Außenwirtschaft" "Tourismus", "ländlicher 
Raum" und "Agrarwirtschaft",

34.	 Thüringer Kurortegesetz, Anerkennung von Kur- 
und Erholungsorten,  

35.	 Fachaufsicht über die Stiftung Thüringer Beteili-
gungskapital,

36.	 Förderung von Netzwerken und Clustern in der 
Wirtschaft,

37.	 Rechtsaufsicht nach dem Berufsbildungsgesetz 
und der Handwerksordnung über die Handwerks-
kammern und Industrie- und Handelskammern in 
Angelegenheiten der beruflichen Bildung,

38.	 Rechtsfragen der beruflichen Bildung,
39.	 Rechts- und Fachaufsicht über das Landesverwal-

tungsamt im Rahmen des Aufstiegsfortbildungs-
förderungsgesetzes,

40.	 Zuständigkeitsverordnungen auf dem Gebiet der 
Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung 
und auf dem Gebiet der beruflichen Bildung,

41.	 Digitalisierung in der gewerblichen Wirtschaft, so-
weit nicht die Zuständigkeiten anderer Ministeri-
en berührt sind,

42.	 Technologiepolitik und Technologieförderung,
43.	 Grundsatzfragen des Technologietransfers der 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen, 
44.	 Angelegenheiten der Industrieforschung, der in-

dustrienahen Forschung und der wirtschaftsnahen 
Forschungseinrichtungen, Technologie- und Grün-
derzentren, Innovationszentren,

45.	 Grundsatzfragen der Innovationspolitik und -stra-
tegien, insbesondere Regionale Innovationsstra-
tegie für intelligente Spezialisierung und wirt-
schaftlichen Wandel in Thüringen einschließlich 
der dazugehörigen Gremien,

46.	 Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, ein-
zelbetrieblich und im Verbund zwischen Unter-
nehmen sowie Wissenschaft und Wirtschaft, 
Entwicklungsvorhaben im Technologiebereich, 
Technologietransfer und Innovationsberatung,

47.	 Betreuung der Stiftung Technologie, Innovation 
und Forschung Thüringen einschließlich der da-
zugehörigen Gremien,

48.	 Innovationspreise,
49.	 EU-Schulprogramm, gesunde Ernährung, ein-

schließlich institutioneller Förderung der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung e.  V., Sekti-
on Thüringen,

50.	 Aufsicht über die Thüringer Landgesellschaft 
mbH, 

51.	 Agrarpolitik und Agrarrecht,
52.	 Agrarstatistik,
53.	 Erwerb, Verwertung, Bewirtschaftung und Ver-

waltung des landwirtschaftlichen staatlichen 
Grundbesitzes mit Ausnahme der bebauten Lie-
genschaften, Vermögenszuordnung für den Be-
reich des staatlichen landwirtschaftlichen Grund-
besitzes,

54.	 Versuchs- und Forschungswesen der Landwirt-
schaft,

55.	 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes,

56.	 Verwaltungsbehörde und zuständige Stelle des 
Europäischen Garantiefonds für die Landwirt-
schaft, des Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des Ländlichen Raumes so-
wie Benennung, Aufsicht und Kontrolle der regi-
onalen Zahlstelle hinsichtlich der Fonds der Ge-
meinsamen Agrarpolitik in Thüringen,

57.	 Förderung der Landwirtschaft, Sonderprogramme 
für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum,

58.	 berufliche Bildung in der Landwirtschaft, im Gar-
tenbau, in der Fischereiwirtschaft, in der Haus-
wirtschaft und in der Forstwirtschaft,

59.	 landwirtschaftliche Fachschulen,
60.	 Sachverständigenwesen im Bereich der Landwirt-

schaft einschließlich Garten- und Weinbau, 
61.	 Aus- und Fortbildung für die Agrarverwaltung, 

Vorbereitungsdienst für den gehobenen und hö-
heren technischen Dienst im Fachgebiet Agrar-
verwaltung, 

62.	 Messen mit landwirtschaftlichem Charakter, Lan-
desgartenschauen,

63.	 Vorsitz im Stiftungsrat der Stiftung Deutsches 
Gartenbaumuseum Erfurt, Förderung der Stiftung 
Deutsches Gartenbaumuseum Erfurt,

64.	 Acker-, Pflanzen-, Garten-, Obst- und Weinbau, 
ökologischer Landbau, Kleingartenwesen, 

65.	 Pflanzenschutzrecht einschließlich Pflanzenbe-
schau, Dünge- sowie Sorten- und Saatgutrecht,

66.	 gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, Kondi-
tionalität,

67.	 nachwachsende Rohstoffe, Bioenergie, Fachbei-
rat Nachwachsende Rohstoffe,

68.	 Agrar- und Landschaftsökologie, 
69.	 landwirtschaftliche Tierzucht, -haltung und -fütte-

rung einschließlich Kleintierzucht sowie Bienen-
zucht und -haltung, Wildtierhaltung,

70.	 Marktangelegenheiten der Land- und Ernährungs-
wirtschaft, Durchführung der nationalen Markt-
ordnungen und der Marktordnungen der Euro-
päischen Union einschließlich Mengenregelung 
in den Bereichen pflanzliche Produkte, Milch- 
und Fettwirtschaft sowie Vieh-, Fleisch- und Ei-
erwirtschaft, Bienenzuchterzeugnisse, Qualitäts- 
und Absatzfragen im pflanzlichen und tierischen 
Bereich, 

71.	 genetische Ressourcen der Landwirtschaft, ge-
netische Vielfalt,

72.	 Ernährungssicherstellung, Ernährungsvorsorge 
einschließlich Ernährungssicherstellungs- und 
-vorsorgegesetz, 

73.	 Erlaubnis und Überwachung des gemeinschaft-
lichen Eigenanbaus und der kontrollierten Wei-
tergabe von Cannabis und Vermehrungsmaterial 
in Anbauvereinigungen nach dem Konsumcan-
nabisgesetz,

74.	 Aufsicht über ernährungswirtschaftliche Marktver-
bände und Zuchtverbände, 
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75.	 Durchführung von EU-Prämienregelungen ein-
schließlich des Integrierten Verwaltungs- und 
Kontrollsystems InVeKoS, Digitalisierung in der 
Landwirtschaft, 

76.	 Futtermittel-, Düngemittel- und Saatgutüberwa-
chung, Kennzeichnung und Kontrolle ökologi-
scher Produkte, 

77.	 Gentechnik gemäß der Zuständigkeit nach dem 
EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz zur Über-
wachung von Futtermitteln, 

78.	 Markt- und Preisbeobachtungen sowie EU-Qua-
litätsnormen oder Handelsklassen bei landwirt-
schaftlichen Produkten, 

79.	 Angelegenheiten von Landfrauen, Landjugend 
und Landseniorinnen und Landsenioren, 

80.	 Betriebswirtschaft landwirtschaftlicher Unterneh-
men, landwirtschaftliches Berichtswesen,

81.	 Forschungsinformationssystem Agrar und Ernäh-
rung FISA,

82.	 Landtechnik und landwirtschaftliches Bauen, 
83.	 Erzeugerzusammenschlüsse, Agrarmarketing, 

Absatzförderung,
84.	  Förderung "Landurlaub in Thüringen e. V.", 
85.	 Produktions- und Verwendungsalternativen für die 

Diversifizierung in der Landwirtschaft, 
86.	 Grundstückverkehrsrecht im Bereich der Land-

wirtschaft, Landpachtverkehrsrecht und Sied-
lungsrecht,

87.	 Bodenmobilisierung, Bodenzwischenerwerb und 
Bodenbevorratung im Bereich der Landwirtschaft, 

88.	 Angelegenheiten des ländlichen Raums, 
89.	 LEADER als Maßnahme zur Förderung der ländli-

chen Entwicklung durch den Europäischen Land-
wirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländli-
chen Raums,

90.	 Akademie Ländlicher Raum Thüringen,
91.	 Förderung von Regionalbudget, Plänen für die 

Entwicklung ländlicher Gemeinden, Kleinstunter-
nehmen der Grundversorgung, Einrichtungen für 
lokale Basisdienstleistungen und der Revitalisie-
rung von Brachflächen,

92.	 Dorfentwicklung und deren Förderung, 
93.	 Dorfwettbewerbe, 
94.	 Thüringer Vernetzungsstelle LEADER,
95.	 Förderung von Agrarumweltmaßnahmen, 
96.	 Krisen- und Risikomanagement im Agrarbereich,
97.	 Förderung des ländlichen Wegebaus.

Unterabschnitt

08	 Geschäftsbereich des Thüringer Ministeriums für 
Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie

(1)	 Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Arbeit 
und Familie ist zuständig für  

1.	 Sozialpolitik, Sozialrecht, soziale Folgen des tech-
nischen Fortschritts, 

2.	 strategische Sozialplanung, Konzeptionsentwick-
lung, Grundsatzfragen,

3.	 Sozialstatistik,  
4.	 Unterstützung und Förderung der Landkreise und 

kreisfreien Städte bei der Sozialplanung,

5.	 Maßnahmen der Armutsbekämpfung und Armuts- 
prävention, Präventionsketten,

6.	 Förderung der beruflichen Rehabilitation und Zu-
sammenarbeit mit den Trägern,  

7.	 zwischenstaatliche Fürsorgerechtsvereinbarung, 
europäisches Fürsorgeabkommen, Europäische 
Sozialcharta, 

8.	 Sozialhilfe, 
9.	 Sinnesbehindertengeld,
10.	 außergerichtliches Betreuungswesen, 
11.	 Zusammenarbeit mit den Verbänden der Freien 

Wohlfahrtspflege und sonstigen Organisationen 
sowie deren Förderung, ausgenommen die Finan-
zierung nach dem Thüringer Glücksspielgesetz,

12.	 Pflegepolitik, Thüringer Wohn- und Teilhabege-
setz, pflegerische Strukturen,

13.	 ambulantes und stationäres Hospizwesen,
14.	 Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen,  
15.	 besondere Leistungen zur selbstbestimmten Le-

bensführung für Menschen mit Behinderungen im 
Bereich des Eingliederungshilferechts,

16.	 Teilhabe schwerbehinderter Menschen,
17.	 Übereinkommen über die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen der Vereinten Nationen, 
18.	 Thüringer Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung 

von Menschen mit Behinderungen,
19.	 Grundsatzfragen der Barrierefreiheit, 
20.	 Angelegenheiten des Sozialen Entschädigungs-

rechts nach dem Vierzehnten Buch Sozialgesetz-
buch und weiteren Rechtsvorschriften,

21.	 soziale Sondermaßnahmen, Entschädigung für 
Gesundheitsschäden infolge medizinischer Maß-
nahmen, 

22.	 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundes-
vertriebenengesetz, soweit nicht Spätaussiedle-
rinnen oder Spätaussiedler betroffen sind, Zu-
sammenarbeit mit den Vertriebenenverbänden, 

23.	 Angelegenheiten der Vertriebenen, Kriegsgeschä-
digten, politischen Häftlinge und Opfer des Nati-
onalsozialismus, 

24.	 Wiedergutmachung von SED-Unrecht, Strafrecht-
liches Rehabilitierungsgesetz, Berufliches Reha-
bilitierungsgesetz und Verwaltungsrechtliches Re-
habilitierungsgesetz, 

25.	 Familienfreundlichkeit, Vereinbarkeit von Familie, 
Pflege und Beruf, 

26.	 Angelegenheiten des Unterhaltsvorschussge-
setzes,

27.	 Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversi-
cherung und der Alterssicherung für Landwirte,

28.	 Angelegenheiten der betrieblichen Alters- und Zu-
satzversorgung, insbesondere Betriebsrenten, 
und der kapitalgedeckten Altersvorsorge, soweit 
nicht das Finanzministerium zuständig ist,

29.	 internationales Sozialversicherungsrecht,
30.	 Familien- und Seniorenpolitik,  
31.	 Förderung der Erziehung in der Familie, Erzie-

hungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatung, 
32.	 Schwangerschafts- und Schwangerschaftskon-

fliktberatung, vertrauliche Geburt, Umsetzung des 
Gesetzes zur Vermeidung und Bewältigung von 
Schwangerschaftskonflikten in Thüringen,
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33.	 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, 
34.	 Seniorenmitwirkung, Grundsatzfragen der digi-

talen Bildung und Medienkompetenz für Famili-
en und Senioren, Mitwirkung im DigitalPakt Alter, 
Landesseniorenrat, Einsamkeit im Alter, Landes-
programm AGATHE,

35.	 Bundesstiftung Mutter und Kind – Schutz des un-
geborenen Lebens, Thüringer Stiftung Handin-
Hand – Hilfe für Kinder, Schwangere und Familien 
in Not, Förderung von Maßnahmen der assistier-
ten Reproduktion,

36.	 Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser, Be-
teiligung bei Fragen des Ehe- und Familienrechts 
einschließlich Kindesunterhalt, Telefonseelsorge,

37.	 überregionale Familien- und Seniorenförderung, 
Landesfamilienförderplanung, Landesfamilien-
rat, Thüringer Familien-App, regionale Familien- 
und Seniorenförderung, Landesprogramm So-
lidarisches Zusammenleben der Generationen 
einschließlich der Thüringer Eltern-Kind-Zentren, 

38.	 Selbsthilfe und Selbsthilfeförderung im Sozial- und 
Gesundheitsbereich,

39.	 Arbeitsmarktbeobachtung und -statistik,
40.	 Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsförderung, inter-

nationale Arbeitsmarktfragen, insbesondere in 
Angelegenheiten der europäischen Beschäfti-
gungsstrategie, 

41.	 Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit,
42.	 Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende,
43.	 Arbeitsrecht, Lohn-, Tarif- und Schlichtungswesen, 
44.	 Arbeitssicherstellungsgesetz,
45.	 Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand, 
46.	 Zusammenarbeit mit Gewerkschaften, Zusam-

menarbeit mit Arbeitgeberverbänden im Rahmen 
der Ressortzuständigkeit,

47.	 Berufsbildung nach dem Berufsbildungsgesetz 
und der Handwerksordnung einschließlich der 
Planung und Förderung, außer der Rechtsauf-
sicht nach Berufsbildungsgesetz und Handwerks-
ordnung über die Kammern, den Rechtsfragen der 
beruflichen Bildung sowie der beruflichen Bildung 
in der Landwirtschaft, im Gartenbau, in der Fische-
reiwirtschaft und in der Forstwirtschaft,

48.	 Landesausschuss für Berufsbildung,
49.	 Verwaltungsbehörde, Bescheinigungsbehörde 

Förderperiode 2014 – 2020/Rechnungsführende 
Stelle Förderperiode 2021 – 2027 und Prüfbehör-
de für den Europäischer Sozialfonds,

50.	 Fachaufsicht über das Landesverwaltungsamt im 
Bereich der Arbeitsmarkt- und Berufsbildungsför-
derung, Europäischer Sozialfonds,

51.	 Sozialberufe und sozialpädagogische Beru-
fe einschließlich der staatlichen Anerkennung, 
Fort- und Weiterbildung und der Prüfung der be-
rufszulassungsrechtlichen Eignung von sozialpä-
dagogischen Bildungsgängen nach dem Thürin-
ger Sozialberufe-Anerkennungsgesetz, staatliche 
Anerkennung von Ausbildungs- und Befähigungs-
nachweisen Staatsangehöriger von Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union und Drittstaaten,

52.	 Gesundheitspolitik,
53.	 Gesundheitsförderung, Gesundheitsberichterstat-

tung, Krebsregistrierung, 

54.	 Humangenetik, Fortpflanzungsmedizin, 
55.	 Krankenhauswesen, 
56.	 Rehabilitations- und Vorsorgeeinrichtungen, 
57.	 Öffentliches Gesundheitswesen, 
58.	 Gesundheitssicherstellung in der zivilen Vertei-

digung,
59.	 Infektionsschutz, 
60.	 Umwelthygiene, Umweltmedizin, 
61.	 Giftinformationszentrum, 
62.	 Angelegenheiten des Arzneimittelrechts, Apo-

thekenwesen, Betäubungsmittelrecht, Medizinal-
Cannabisgesetz, 

63.	 Angelegenheiten des Konsumcannabisgesetzes 
einschließlich Bußgeldkatalog Konsumcannabis-
gesetz soweit nicht die Zuständigkeit des für Land-
wirtschaft zuständigen Ministeriums betroffen ist,

64.	 Transfusionswesen und Transplantationsrecht, 
65.	 Heilberufe und medizinische Fachberufe, Rechts-

aufsicht über die Landesärztekammer, Landes-
zahnärztekammer, Landesapothekerkammer, 
Aufsicht über die Weiterbildungsstätten der me-
dizinischen Fachberufe, 

66.	 Angelegenheiten der psychiatrischen Versorgung 
einschließlich Unterbringungsrecht nach dem Thü-
ringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psy-
chisch kranker Menschen,

67.	 Angelegenheiten des Maßregelvollzugs nach den 
§§ 63 und 64 des Strafgesetzbuches in psychia-
trischen Einrichtungen,

68.	 Angelegenheiten der Suchtprävention und der 
Suchthilfe, 

69.	 Angelegenheiten der gesetzlichen Krankenversi-
cherung und der gesetzlichen Pflegeversicherung, 

70.	 Angelegenheiten der gesetzlichen Unfallversi-
cherung,

71.	 Tafeln in Thüringen,
72.	 Eichrecht, Mess- und Eichwesen, Beschusswe-

sen,
73.	 tierärztliche Berufsangelegenheiten, 
74.	 Ausbildung für den tierärztlichen Staatsdienst, 

Rechtsaufsicht über die Landestierärztekammer, 
75.	 Aus- und Weiterbildung sowie Berufsange-

legenheiten der staatlich geprüften Lebens-
mittelchemikerinnen und staatlich geprüften 
Lebensmittelchemiker, Lebensmittel- und Tier-
gesundheitskontrolleurinnen und –kontrolleu-
re sowie der amtlichen Fachassistentinnen und 
-assistenten,

76.	 Angelegenheiten des Tierarzneimittelrechts, 
77.	 Tiergesundheit, Tierseuchen- und Zoonosenvor-

beugung und -bekämpfung,  
78.	 Tiergesundheitsdienste, 
79.	 Ein-, Aus- und Durchfuhr lebender Tiere, von le-

benden Tieren stammenden Erzeugnissen sowie 
tierischer Nebenprodukte, Angelegenheiten der 
Tierische Nebenprodukte-Beseitigung, 

80.	 Tierseuchenentschädigung, Rechtsaufsicht über 
die Tierseuchenkasse, 

81.	 Tierschutz,
82.	 Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Fleisch-

hygiene, 
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83.	 Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Ta-
bakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Be-
darfsgegenständen, 

84.	 Überwachung von Zoonosen, soweit die Übertra-
gung durch Lebensmittel erfolgt,

85.	 Medizinprodukte,
86.	 Arbeitsschutz nach dem Arbeitsschutzgesetz und 

den aufgrund des Arbeitsschutzgesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnungen, 

87.	 Ladenöffnungsrecht, 
88.	 sozialer Arbeitsschutz, insbesondere Arbeitszeit-

regelung sowie Schutz bestimmter Personen-
gruppen,  

89.	 medizinischer Arbeitsschutz, insbesondere hin-
sichtlich von Betriebsärztinnen und Betriebsärz-
ten sowie Berufskrankheiten, 

90.	 betrieblicher Arbeitsschutz, insbesondere hin-
sichtlich von Sicherheitsfachkräften, Betriebsärz-
tinnen und Betriebsärzten sowie Arbeitsschutz-
ausschüssen, 

91.	 Anlagen- und Betriebssicherheit, Technische 
Überwachungsorganisationen, 

92.	 Sprengstoffrecht, Gefahrstoffrecht im betriebli-
chen Bereich,

93.	 allgemeine Produktsicherheit und Marktüberwa-
chung,

94.	 Marktüberwachung nach dem Barrierefreiheits-
stärkungsgesetz, 

95.	 Aufsicht nach dem Strahlenschutzgesetz und 
der Strahlenschutzverordnung Nichtionisieren-
de Strahlung,

96.	 Heimarbeit,
97.	 Generationengerechtigkeit,
98.	 Kinder- und Jugendhilfe,
99.	 allgemeine Jugendfragen,
100.	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendver-

bandsarbeit,
101.	Schulsozialarbeit,
102.	Landesjugendhilfeplanung,
103.	Landesjugendförderplan,
104.	Eigenständige Jugendpolitik,
105.	Beteiligung von jungen Menschen,
106.	Erzieherische Hilfen, Vollzeitpflege Pflegekinder 

mit Festsetzung der monatlichen Pauschalbeiträ-
ge, Beratung, Aufsicht und Betriebserlaubnisertei-
lung für teilstationäre und stationäre Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe sowie für stationäre 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe für körper-
lich, geistig und mehrfach behinderte junge Men-
schen, Internate, die nicht der Schulaufsicht un-
terliegen,

107.	Inobhutnahme,
108.	Kinder- und Jugendschutz, Frühe Hilfen,
109.	Unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und 

Ausländer (umA), Landesmeldestelle, Kostener-
stattung für umA,

110.	Kostenerstattung für junge Menschen ohne ge-
wöhnlichen Aufenthalt,

111.	Wirtschaftliche Jugendhilfe,
112.	Schiedsstelle nach § 78g des Siebten Buches So-

zialgesetzbuch,
113.	Zentrale Adoptionsstelle,
114.	Vormundschaftswesen einschließlich Amtsvor-

mundschaften, Amtspflegschaften, 

115.	Jugendgerichtshilfe, 
116.	Fonds Heimerziehung in der DDR,
117.	Anregung, Unterstützung und Begleitung von Pro-

jekten und Maßnahmen im Kinder- und Jugendbe-
reich zur allgemeinen Gewaltprävention,

118.	Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und 
Weltoffenheit,

119.	Jugendfreiwilligendienste außer Freiwilliges Öko-
logisches Jahr, 

120.	Bekämpfung von Kinderarmut.

(2)	 Die Beauftragte für die Gleichstellung von Frau 
und Mann beim Thüringer Ministerium für Sozia-
les, Gesundheit, Arbeit und Familie ist zuständig 
für

1.	 Frauen- und Gleichstellungspolitik, 
2.	 die Förderung der Erfüllung des verfassungsrecht-

lichen Gebots der Gleichstellung von Frauen und 
Männern, die Verwirklichung der Ziele des Thü-
ringer Gleichstellungsgesetzes in Zusammenar-
beit mit der Staatskanzlei und den Ressorts so-
wie den Gleichstellungsbeauftragten der obersten 
Landesbehörden, Herstellung des Benehmens 
mit Gleichstellungsplänen der Ministerien und 
der Staatskanzlei nach dem Thüringer Gleich-
stellungsgesetz, 

3.	 Gleichstellungsangelegenheiten von grundsätz-
licher Bedeutung, insbesondere die Entwicklung 
von Maßnahmen, die der Diskriminierung von 
Frauen entgegenwirken und der Verbesserung 
der Situation von Frauen dienen, 

4.	 Gleichstellungspläne im öffentlichen Dienst, 
5.	 Vorbereitung der Konferenz der Gleichstellungs-

ministerinnen und -minister, -senatorinnen, und 
-senatoren,

6.	 die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaus-
tausch mit entsprechenden Stellen des Bundes, 
der Länder, der Landkreise, der kreisfreien Städ-
te und der Gemeinden, 

7.	 die Zusammenarbeit mit Frauen- und Männer-
organisationen, -gruppen und -initiativen sowie 
sonstigen Organisationen, die deren Interessen 
vertreten, und deren Förderung, 

8.	 Umsetzung und Förderung gleichstellungspoliti-
scher Maßnahmen,

9.	 Förderung der Thüringer Fachberatungsstelle zur 
Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes,

10.	 Koordinierungsstelle zur Umsetzung des Überein-
kommens des Europarats zur Verhütung und Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen und häus-
licher Gewalt (Istanbul-Konvention) in Thüringen 
inklusive Koordinierung der obersten Landesbe-
hörden,

11.	 Begleitung und Unterstützung des Umsetzungs-
prozesses der Istanbul-Konvention und des Lan-
desaktionsplans, einschließlich der Zusammen-
arbeit mit der Zivilgesellschaft, innerhalb der 
Landesregierung und im Austausch mit Bund, 
Ländern, Kommunen und der Europäischen Uni-
on einschließlich Gremienarbeit auf allen Ebenen,

12.	 Umsetzung des Thüringer Chancengleichheits-
fördergesetzes inklusive Förderung von Frauen-
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häusern und Frauenschutzwohnungen, weiteren 
geschlechtsspezifischen Schutz- und Beratungs-
einrichtungen und Interventionsstellen, fachliche 
Zuständigkeit für Frauenzentren, Interventions-
stellen und dem Landesfrauenrat,

13.	 Umsetzung bundespolitischer Gesetze und Vor-
gaben im Rahmen der Verhütung und Vermei-
dung von Gewalt, sofern der Zuständigkeitsbe-
reich berührt ist.

Unterabschnitt

09	 Geschäftsbereich des Thüringer Ministeriums für 
Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Naturschutz und 
Forsten ist zuständig für

1.	 Naturschutz-, Energie-, Klima- und Umweltpolitik 
einschließlich Förderangelegenheiten, 

2.	 Erwerb, Verwertung, Bewirtschaftung und Ver-
waltung des wasserwirtschaftlichen Zwecken 
dienenden staatlichen Grundbesitzes sowie der 
Naturschutzzwecken dienenden Grundstücke ein-
schließlich der Vermögenszuordnung, ausgenom-
men hiervon sind die Gebäude für die Verwaltun-
gen der Nationalen Naturlandschaften, 

3.	 beihilferechtliche Bestimmungen der Europäi-
schen Union, die den Zuständigkeitsbereich des 
Ressorts betreffen,

4.	 Träger öffentlicher Belange entsprechend der 
Ressortzuständigkeit,

5.	 Versuchs- und Forschungswesen in den Berei-
chen Naturschutz und Landschaftspflege, Um-
welt und Geologie, 

6.	 Erneuerbare Energien,
7.	 Wärmewende, insbesondere kommunale Wär-

meplanung, Wärmenetze und Landeswärme-
strategie,

8.	 Energiestatistik,
9.	 Angelegenheiten der Energiewirtschaft, Ange-

legenheiten der sparsamen, rationellen, sozial- 
und umweltverträglichen Energienutzung inklu-
sive Energieeffizienz in Gebäuden, Wirtschaft 
und Verkehr,

10.	 Energieversorgungssicherheit, Energieversor-
gungskonzepte, Sektorenkopplung, Energie-
technik, 

11.	 nachhaltige Mobilität,
12.	 Beirat für die Thüringer Energiewende,
13.	 Vertretung des Landes in der Energieminister-

konferenz, Beteiligung bei energiewirtschaftli-
chen Themen in der Wirtschaftsministerkonferenz, 

14.	 Vertretung des Landes im Kooperationsausschuss 
Erneuerbare-Energien-Gesetz,

15.	 Energierecht, insbesondere Recht der Energieer-
zeugung, -verteilung und -nutzung, 

16.	 Vollzug des Energiewirtschaftsgesetzes, des Ge-
bäudeenergiegesetzes, des Wärmeplanungsge-
setzes sowie des Energieeffizienzgesetzes, 

17.	 Aufsicht Thüringer Energie- und Green-Tech-
Agentur GmbH,

18.	 Energiekartellrecht, Landeskartellbehörde Ener-
gie,

19.	 Regulierungskammer des Freistaats Thüringen,
20.	 Krisenvorsorge in den Bereichen Elektrizität, Gas 

sowie Mineralöl- und Mineralölerzeugniswirtschaft 
sowie Energiesicherungsgesetz und Erdölbevor-
ratungsgesetz, soweit nicht andere Ressorts zu-
ständig sind,

21.	 Fachagentur Wind und Solar e. V.,
22.	 Umweltfachplanung, Umweltrecht,
23.	 Grundsatzangelegenheiten des Gentechnik-

rechts,
24.	 Koordinierung für den umwelt- und naturschutz-

bezogenen Teil des Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung - EFRE, fachliche Zustän-
digkeit für die Ausgestaltung der Programmteile 
Naturschutz und Wasserwirtschaft des Kulturland-
schaftsprogramms - KULAP,

25.	 Förderprogramme für den Umweltbereich ein-
schließlich Forschungs- und Entwicklungsvor-
haben, 

26.	 berufliche Bildung im Umweltschutz,
27.	 Recht der Umweltverträglichkeitsprüfung, stra-

tegische Umweltprüfung, ökologische Folgenab-
schätzung, 

28.	 Chemikalienrecht, Wasch- und Reinigungsmittel-
recht, außer den Belangen des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes, 

29.	 Ausgangsstoffgesetz, soweit nicht die Zuständig-
keit eines anderen Ressorts gegeben ist,

30.	 Umweltwirkungen von Produkten und Verfahren 
sowie von gefährlichen Stoffen und gefährlichen 
Gemischen,

31.	 Gute Laborpraxis - GLP,
32.	 Naturschutzrecht,
33.	 Landschaftsinformation, Landschaftsplanung, Bio-

topverbundplanung, Grünordnung, Landschafts-
ökologie, Grundlagen der Waldökologie,

34.	 nationales Naturerbe, Förderung von Maßnah-
men der Landschaftspflege, Vertragsnaturschutz,

35.	 Förderung von Naturschutzprojekten, Natur-
schutzgroßprojekte des Bundes, Programm für 
die Umwelt- und Klimapolitik LIFE der Europäi-
schen Union,

36.	 Ausweisung, Schutz, Pflege und Entwicklung von 
schutzwürdigen und -bedürftigen Gebieten, 

37.	 Erhaltung und Entwicklung des Grünen Bandes,
38.	 Nationalparke einschließlich Weltnaturerbe, Bio-

sphärenreservate und Naturparke als nationale 
Naturlandschaften, nationale Naturmonumente,

39.	 europäisches Schutzgebietssystem Natura 2000 
und Netzwerk der Natura 2000-Stationen,

40.	 Biodiversität, Artenschutz, 
41.	 Eingriffe in Natur und Landschaft, Verträglichkeits-

prüfung nach der Richtlinie 92/43/EWG des Ra-
tes vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürli-
chen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7; L 
95 vom 29.3.2014, S. 70),

42.	 anerkannte Naturschutzvereinigungen, Informati-
on der Öffentlichkeit sowie Aus- und Fortbildung 
im Bereich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege,
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43.	 Anerkennungsverfahren nach dem Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz,

44.	 Rechtsaufsicht über die Stiftung Naturschutz Thü-
ringen, 

45.	 Aufsicht über das Landesamt für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz,

46.	 Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie, Koordinierung 
der Nachhaltigkeitspolitik,

47.	 Thüringer Nachhaltigkeitsbeirat,
48.	 Umweltbildung, Bildung für nachhaltige Entwick-

lung im außerschulischen und nichtberuflichen 
Bereich einschließlich Förderangelegenheiten,

49.	 nachhaltiges Wirtschaften, Umweltökonomie, 
Nachhaltigkeitsabkommen NAT mit der Wirt-
schaft in Thüringen einschließlich Förderange-
legenheiten,

50.	 Lokale Agenda 21, Nachhaltigkeitszentrum Thü-
ringen einschließlich Förderangelegenheiten,

51.	 Thüringen Jahr, Freiwilliges Ökologisches Jahr, 
52.	 Immissionsschutzrecht, 
53.	 Überwachung und Beurteilung der Luftqualität,
54.	 Umgebungslärmkartierung,
55.	 Maßnahmeplanungen in den Bereichen Luftqua-

lität und Umgebungslärm,
56.	 immissionsschutzrechtliche Genehmigung und 

Überwachung von Anlagen,
57.	 produktbezogener Immissionsschutz,
58.	 Schutz vor nichtionisierenden Strahlen und Er-

schütterungen,
59.	 Emissionshandel,
60.	 Grundsatz- und Querschnittsangelegenheiten des 

Klimawandels, des Klimaschutzes und der Anpas-
sung an die Folgen des Klimawandels, 

61.	 Kompetenzzentrum Klima, Zusammenarbeit mit 
dem Deutschen Wetterdienst in Fragen des Kli-
mawandels,

62.	 Klimarecht,
63.	 Klimafolgenmonitoring, Integriertes Maßnahmen-

programm zur Anpassung an die Folgen des Kli-
mawandels - IMPAKT, Klimarisikoanalyse, Klima-
schutzstrategie, 

64.	 Beirat für Klimaschutz- und Klimafolgenanpas-
sung,

65.	 Anlagensicherheit, Störfallvorsorge, 
66.	 atomrechtliche Aufsicht über Kernbrennstoffe, ins-

besondere über den Transport, sofern nicht der 
Bund zuständig ist, Atom- und Strahlenschutz-
recht, 

67.	 Genehmigungsverfahren nach dem Atomgesetz, 
dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlen-
schutzverordnung,

68.	 Überwachung der Umweltradioaktivität, Belange 
der Strahlenschutzverordnung,

69.	 Koordinierung der allgemeinen und besonderen 
Notfallplanung der Ressorts nach § 100 des Strah-
lenschutzgesetzes, 

70.	 Zwischenlagerung und Beseitigung radioaktiver 
Abfälle,

71.	 strahlenschutzrechtliche Genehmigungs- und Auf-
sichtsverfahren bei Betrieben, die der Bergauf-
sicht unterliegen,

72.	 Altlastenkataster Uranerzbergbau, 
73.	 Bergbau und Bergrecht,

74.	 Untergrundspeicher, 
75.	 Altbergbau und unterirdische Hohlräume,
76.	 Sanierungsbergbau im Bereich Wismut, Kali und 

Braunkohle, 
77.	 Wiedernutzbarmachung bergbaulich beeinfluss-

ter Flächen und Haldenabdeckung, 
78.	 Lagerstättenschutz und Rohstoffsicherung, 
79.	 Geologie und Geologischer Landesdienst, 
80.	 Geotopschutz und Geoparke,
81.	 Landeserdbebendienst,
82.	 Wasserrecht, 
83.	 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und 

-behandlung, Gewässerschutz, Gewässerbewirt-
schaftung, Gewässerbenutzungen, Gewässeröko-
logie, Gewässerunterhaltung und -ausbau insbe-
sondere Planung, Genehmigung und Förderung, 

84.	 Verwaltung der Gewässer erster Ordnung, Er-
werb und Veräußerung landeseigener Liegen-
schaften im Zusammenhang mit Gewässern ers-
ter Ordnung,

85.	 Angelegenheiten der Fernwasserversorgung, Auf-
sicht über die Thüringer Fernwasserversorgung - 
Anstalt des öffentlichen Rechts -,

86.	 Abflussregelungen und Hochwasserschutz ein-
schließlich Hochwasserschutzanlagen, 

87.	 Überschwemmungsgebiete, 
88.	 Genehmigung, Festsetzung und Überwachung 

von Wasserschutzgebieten, Heilquellenschutzge-
bieten einschließlich der Regelung der Entschä-
digungs- und Ausgleichszahlungen in Schutzge-
bieten, 

89.	 Gewässerkunde, Hydrologie, Messnetze, Hoch-
wassermelde- und -warndienst, 

90.	 Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen, 

91.	 Wassersicherstellungsgesetz, 
92.	 Abwasserabgabe, 
93.	 Vorbereitungsdienst für den höheren und geho-

benen technischen Dienst im Bereich der Was-
serwirtschaft, Umwelttechnik und Landespflege,

94.	 Wasser- und Bodenverbände,
95.	 Bodenschutz- und Altlastenrecht, 
96.	 vorsorgender Bodenschutz, Boden als Ressour-

ce, Stärkung des Bodenbewusstseins, 
97.	 Erfassung, Untersuchung, Sanierung und Siche-

rung von Altlastenverdachtsflächen, Altlasten und 
sonstigen schädlichen Bodenveränderungen, 

98.	 Kreislaufwirtschafts- und Abfallrecht, 
99.	 Einsammeln, Befördern, Behandeln, Verwer-

ten, Lagern und Ablagern von Abfällen und Wert-
stoffen,

100.	kommunale Abfallwirtschaft,
101.	industrielle und gewerbliche Abfallwirtschaft, Ab-

fallentsorgung im Bergbau,
102.	Entsorgung von Bioabfällen und Klärschlamm,
103.	Abfallverbringung, abfallwirtschaftliche Nachweis- 

und Registerführung,
104.	Abfallwirtschaftsplanung, Abfallvermeidungspro-

gramm,
105.	abfallwirtschaftliche Produktverantwortung,  
106.	Ressourcenschonung und -effizienz, Ökodesign, 
107.	Entsorgungsfachbetriebe, Entsorgergemeinschaf-

ten, Betriebsbeauftragte für Abfall,
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108.	Verwaltung des Sondervermögens "Ökologische 
Altlasten in Thüringen", Generalvertrag Altlasten, 

109.	Freistellungsverfahren nach dem Umweltrah-
mengesetz,

110.	Thüringer Umweltpreis, Deutscher Umweltpreis,
111.	Wald-, Holzmarkt-, Jagd- und Fischereipolitik ein-

schließlich Förderangelegenheiten,
112.	Liegenschaftsangelegenheiten der Landesforst-

anstalt,
113.	Versuchs- und Forschungswesen der Forstwirt-

schaft, Jagd und Fischerei,
114.	Verwaltungsbehörde des Europäischen Meeres-, 

Fischerei- und Aquakulturfonds,
115.	einzelbetriebliche Förderung in der Forst- und Fi-

schereiwirtschaft, Sonderprogramme für die Forst- 
und Fischereiwirtschaft,

116.	forstliche Rahmen- und Fachplanung, 
117.	Sachverständigenwesen im Bereich der Forstwirt-

schaft und der Fischerei,
118.	genetische Ressourcen der Forst- und Fischerei-

wirtschaft, genetische Vielfalt,
119.	Grundstückverkehrsrecht im Bereich der Forst-

wirtschaft,
120.	Forst-, Jagd- und Fischereirecht, 
121.	Thüringer Forstprogramm, Landeswaldprogramm, 

Waldökoprogramme, Waldumbauprogramm, ge-
schützte Waldgebiete nach dem Thüringer Wald-
gesetz,

122.	Waldbau, Forstschutz, forstliches Monitoring, 
Waldnaturschutz, Waldinventuren und Forstpla-
nung, 

123.	Aus- und Fortbildung des Forstpersonals, Aus-
bildung und Vorbereitungsdienste im Fachgebiet 
Forst des agrar-, forst- und umweltbezogenen 
Dienstes, Forstwirtausbildung, Zusammenar-
beit mit der Fachhochschule Erfurt, Studiengang 
"Forstwirtschaft und Ökosystemmanagement",

124.	Förderung der Jagd sowie der Berufs- und An-
gelfischerei, 

125.	Waldpädagogik, Jugendwaldheime, Waldjugend-
spiele, 

126.	Erholung im Wald, 
127.	Förderung und Betreuung des privaten bezie-

hungsweise Förderung, Betreuung und Bewirt-
schaftung des kommunalen Waldbesitzes, forst-
liches Zusammenschlusswesen,

128.	Forstaufsicht, Rechts- und Fachaufsicht über die 
Landesforstanstalt, Mitwirkung bei den Gewähr-
trägerangelegenheiten,

129.	Förderung von Waldumweltmaßnahmen, 
130.	Elementarschäden in der Forstwirtschaft.

Unterabschnitt

10	 Geschäftsbereich des Thüringer Ministeriums für 
Digitales und Infrastruktur

Das Ministerium für Digitales und Infrastruktur ist zu-
ständig für

1.	 Digitalisierungspolitik hinsichtlich der Grundsatz-
fragen zur Digitalisierung der Gesellschaft und de-
ren Implikationen für Thüringen,

2.	 Grundsatzfragen und Koordinierung der ressort-
übergreifenden Informations- und Kommunikati-
onstechnik und E-Government,

3.	 Öffentliche Stelle für die elektronische Akte nach 
§ 16 Abs. 3 Satz 1 und 10 des Thüringer E-Go-
vernment-Gesetzes,

4.	 Digitalstrategie, E-Government- und IT-Strategie, 
Aktionsplan zur Strategie E-Government und IT 
und zu Digitalisierungsvorhaben,

5.	 Steuerung und Koordination der Registermoder-
nisierung,

6.	 Grundsätze der Informationssicherheit in der öf-
fentlichen Verwaltung Thüringens unter Einbezie-
hung der kommunalen Ebene,

7.	 Aufgaben der Stelle zur Überwachung und Be-
richterstattung nach Artikel 8 der Richtlinie (EU) 
2016/2102 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Oktober 2016 über den barriere-
freien Zugang zu den Websites und mobilen An-
wendungen öffentlicher Stellen (ABI. L 327 vom 
2. Dezember 2016, S. 1),

8.	 Angelegenheiten der ressortübergreifenden IT-
Netzinfrastruktur, des ressortübergreifenden zen-
tralen Rechenbetriebs in einem Rechenzentrum 
und der ressortübergreifenden Zurverfügungstel-
lung sonstiger Informations- und Kommunikations-
dienstleistungen im Rahmen eines Landesdienst-
leisters, soweit nicht die Zuständigkeit des für die 
Polizei zuständigen Ressorts bezüglich der Anfor-
derungen der Polizei an den Schutz des Corporate 
Network Polizei durch Umsetzung diesbezüglicher 
Sicherheitsrichtlinien auf Basis der Informations-
sicherheits-Standards des Bundesamtes für Si-
cherheit in der Informationstechnik betroffen ist,

9.	 Geschäftsstelle für den IT-Planungsrat, die Digi-
talministerkonferenz, den Digitalbeirat und weite-
re Digitalisierungsgremien Thüringens,

10.	 Grundsatzfragen und Weiterentwicklung des Di-
gitalchecks,

11.	 Aufbau digitaler Kompetenzen für die Landes-
verwaltung,

12.	 Grundsatzfragen Data Governance und Daten-
management,

13.	 Grundsatzfragen Künstliche Intelligenz,
14.	 Aufbau einer Data Governance in der Landes-

verwaltung,
15.	  Aufbau eines zentralen Datenlabors, sowie eines 

Labors für Künstliche Intelligenz für die Thüringer 
Landesverwaltung,

16.	 Landesredaktion Thüringen für das Föderale In-
formationsmanagement FIM,

17.	 Grundsatzfragen Prozessmanagement,
18.	 Verwaltungsprozessmodernisierung der Verwal-

tungsabläufe innerhalb der Landesverwaltung,
19.	 Grundsatzfragen der digitalen Souveränität,
20.	 Grundsatzangelegenheiten für die Laufbahnen der 

Fachrichtung des informationstechnischen Diens-
tes und der Ausbildung und dem Vorbereitungs-
dienst in der Fachrichtung des informationstech-
nischen Dienstes,

21.	 fachliche Begleitung der Digitalagentur Thürin-
gen GmbH,

22.	 Fachaufsicht über den GovTech Campus Thü-
ringen,



70	 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

23.	 Förderung des Breitbandausbaus,
24.	 Koordinierung und Umsetzung der E-Govern-

ment-Förderung,
25.	 Strategieentwicklung und Koordinierung von 

Smart-City- und Smart-Region-Initiativen,
26.	 Glasfaserstrategie für Thüringen,
27.	 Koordinierung der landesweiten IT-Fachplanung,
28.	 Koordinierung des ressortübergreifenden Einzel-

plans 16 für Verwaltungsdigitalisierung,
29.	 zentrales Lizenzmanagementsystem und zentra-

les Lizenzmanagement Standardsoftware,
30.	 Telekommunikation und Post, einschließlich Um-

setzung des Postsicherstellungsgesetzes, soweit 
die Zuständigkeit des Landes betroffen ist,

31.	 Monitoring der Digitalisierungsmaßnahmen Thü-
ringens (Aktionsplan),

32.	 allgemeines Bauwesen, Bauordnungsrecht, Bau-
technik, 

33.	 Berufsrecht und Aufsicht für Architekten und In-
genieure, Honorarordnung für Architekten und 
Ingenieure, 

34.	 technische Baubestimmungen, Normung im Be-
reich des Bauwesens, technische Gebäudeaus-
rüstung, Überwachung der Bauprodukte und bau-
lichen Gefahrstoffe, Bauforschung,

35.	 Materialprüfwesen, soweit Bauprodukte betrof-
fen sind,

36.	 Bau- und Bodenrecht,
37.	 Bauleitplanung, 
38.	 Durchführung des Wohnraumförderungsgesetzes, 

des Wohnungsbindungsgesetzes sowie sonstiger 
Rechtsvorschriften des sozialen Wohnungsbaus 
und Belegungsrechts, 

39.	 sozialer Wohnungsbau und Wohnungsbauför-
derung als das für Wohnungswesen zuständige 
Ministerium im Sinne des Thüringer Wohnraum-
fördergesetzes, Modernisierung und Instandset-
zung von Wohnungen sowie Durchführung der 
Wohnungsbauprogramme der Landesregierung, 
außer Internate, Studierendenwohnraum, Alten-
wohnheime und Pflegeheime, 

40.	 Wohnraum für Menschen in Ausbildung,
41.	 Wohngeld,
42.	 soziales Miet- und Wohnrecht einschließlich der 

Verfolgung unangemessener Mietforderungen als 
Ordnungswidrigkeiten sowie für Ordnungswidrig-
keiten nach § 8 des Gesetzes zur Regelung der 
Wohnungsvermittlung, 

43.	 Fehlbelegungsrecht, Durchführung des Altschul-
denhilfe-Gesetzes, 

44.	 Stadtplanung, Städtebau, besonderes Städtebau-
recht, Städtebauförderung, 

45.	 Baukultur,
46.	 Landesinitiativen innerhalb der Städtebauförde-

rung, zum Beispiel das Programm Thüringer För-
derinitiative Kirchen und die Landesinitiative Ge-
nial Zentral, Innenstadtinitiativen,

47.	 Monitoring und Begleitforschung zum Stadtum-
bau,

48.	 Angelegenheiten der nachhaltigen Stadtentwick-
lung auf der Ebene der Europäischen Union, 
unter anderem im Rahmen der Umsetzung ge-

meinschaftlicher Förderprogramme der Europä-
ischen Union,

49.	 Ausbildung der Referendarinnen und Referenda-
re in den Fachgebieten der Infrastruktur - Archi-
tektur, Städtebau, Geodäsie und Geoinformation, 
Maschinen- und Elektrotechnik in der Verwaltung 
oder Straßenwesen, 

50.	 Demografiepolitik, demografischer Wandel, De-
mografiebericht,

51.	 Förderung von Projekten und Maßnahmen zur Ge-
staltung der Folgen des demografischen Wandels,

52.	 Serviceagentur Demografischer Wandel,
53.	 Angelegenheiten des staatlichen Hochbaus für 

den Bereich Landesbauten einschließlich Hoch-
schulbauten,

54.	 militärische und zivile Bauten im Auftrag des Bun-
des einschließlich der Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben,

55.	 Entwicklung und Realisierung von Öffentlich Pri-
vaten Partnerschaften einschließlich Beratung 
der Träger vergleichbarer kommunaler Projekte,

56.	 Vertragsmanagement der alternativ finanzierten 
Infrastrukturprojekte,

57.	 Mitwirkung bei Angelegenheiten des Hochbaus 
mit staatlichen Zuwendungen,

58.	 Thüringer Preise und Wettbewerbe im Bereich 
Bau,

59.	 Schulbauförderung einschließlich Schulsport-
hallen,

60.	 Angelegenheiten des Liegenschaftsmanage-
ments,

61.	 Anmietung von Liegenschaften für das Land mit 
Ausnahme des wasserwirtschaftlichen und Natur-
schutzzwecken dienenden Grundbesitzes; nicht 
ausgenommen sind Gebäude für die Verwaltung 
der Nationalen Naturlandschaften,

62.	 Verwaltung und Bewirtschaftung des staatlichen 
Grundvermögens, der Anmietungen und der be-
bauten und unbebauten staatlichen Liegenschaf-
ten mit Ausnahme der Justizvollzugsanstalten, 
der Jugendarrestanstalt, der Hochschulliegen-
schaften, des wasserwirtschaftlichen Zwecken 
dienenden staatlichen Grundbesitzes, den der 
Durchführung von Aufgaben des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege dienenden Grundstü-
cken, soweit es sich nicht um die Gebäude für die 
Verwaltungen der Nationalen Naturlandschaften 
handelt, und den Einrichtungen im Sozialbereich; 
nicht ausgenommen sind die Liegenschaften der 
Dualen Hochschule Gera-Eisenach, 

63.	 Koordinierung der Unterbringung von Landes-
dienststellen, 

64.	 Grundsatzfragen des amtlichen Vermessungswe-
sens und des öffentlichen Geoinformationswesens 
sowie der Flurbereinigung,

65.	 Aufsicht über Teilnehmergemeinschaften nach 
dem Flurbereinigungsgesetz, 

66.	 Liegenschaftskataster, vermessungstechnische 
Angelegenheiten der Landesgrenzen,

67.	 Landesvermessung mit amtlichem Raumbezug, 
amtlicher Kartographie, Luftbildwesen und Fern-
erkundung,
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68.	 Angelegenheiten der Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieurinnen und der Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieure, 

69.	 amtliche Grundstückswertermittlung, Gutachter-
ausschüsse, Kaufpreissammlung und Boden-
richtwerte, 

70.	 Bodenordnung nach dem Baugesetzbuch, 
71.	 Koordinierung des öffentlichen Geoinformati-

onswesens und des Ausbaus der Geodateninf-
rastruktur,

72.	 Grundsatzfragen zum Ausbildungs- und Prüfungs-
wesen für den technischen Dienst mit Ausnahme 
der dienstrechtlichen Angelegenheiten,

73.	 Ausbildungs- und Prüfungswesen für die Berufe 
Vermessungstechniker und Geomatiker mit Aus-
nahme der Hochschulausbildung,

74.	 Kostenangelegenheiten im amtlichen Vermes-
sungswesen,

75.	 Grundsatzfragen der Verkehrspolitik, 
76.	 Thüringer Mobilitätsnetzwerk,
77.	 Personenverkehr einschließlich des öffentlichen 

Personennahverkehrs, 
78.	 Aufgabenträger für den Schienenpersonennah-

verkehr, 
79.	 Eisenbahnwesen,
80.	 öffentliche nichtbundeseigene Eisenbahnen, Stra-

ßenbahnen, Berg- und Seilbahnen, Parkeisen-
bahnen, 

81.	 Schieneninfrastruktur,
82.	 Güterverkehr einschließlich des Gefahrguttrans-

ports, 
83.	 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit und Verkehrs-

erziehung mit Ausnahme der Aufgaben der Voll-
zugspolizei, 

84.	 Fahrerlaubnisrecht, Fahrlehrer- und Fahrschul-
wesen, Berufskraftfahrerqualifikation,

85.	 Straßenverkehrszulassungswesen,  
86.	 oberste Straßenaufsicht,
87.	 Angelegenheiten des Luftverkehrs, insbesonde-

re die Bundesauftragsverwaltung im Bereich des 
Luftverkehrs, Luftsicherheitsaufgaben sowie die 
fachlichen Angelegenheiten der Flughafen Erfurt 
GmbH, Binnenschifffahrt,

88.	 Straßen- und Wegerecht,
89.	 Planung, Bau, Erhaltung, Unterhaltung und Ver-

waltung von Bundes- und Landesstraßen sowie 
die Förderung des kommunalen Straßenbaus, 

90.	 Richtlinien und Standards im Straßen- und Brü-
ckenbau,

91.	 Straßen- und Radverkehrsnetz,
92.	 Träger öffentlicher Belange entsprechend der 

Ressortzuständigkeit,
93.	 Verkehrsleistungsgesetz und Verkehrssicherstel-

lungsgesetz.

Abschnitt Schlussbestimmungen

1.	 Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Be-
schluss gelten jeweils auch für Personen, die mit 
der Angabe "divers" oder ohne eine Angabe des Ge-
schlechts in das Geburtenregister eingetragen sind.

2.	 Dieser Beschluss tritt mit Ausnahme der Zuständig-
keiten, die bereits am 13. Dezember 2024 sowie am 
21.  Januar 2025 in Kraft getreten sind, am 17. De-
zember 2025 in Kraft. Gleichzeitig mit dem Inkrafttre-
ten nach Satz 1 tritt der Beschluss der Thüringer Lan-
desregierung über die Zuständigkeit der einzelnen 
Ministerien nach Artikel 76 Abs. 2 Satz 1 der Verfas-
sung des Freistaats Thüringen vom 14. Januar 2021 
(GVBl. S. 21), geändert durch Beschluss vom 1. De-
zember 2023 (GVBl. S. 378), außer Kraft.

Erfurt, den 18. Dezember 2025

Der Ministerpräsident

Mario Voigt
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Thüringer Verordnung 
zur Erlaubnis für die Durchführung von Modellvorhaben zu Substanzanalysen  
zur präventiven Verhinderung schwerer und schwerster Gesundheitsschäden  

(Thüringer Substanzanalyseerlaubnisverordnung -ThürErlSubMoVO-) 
Vom 5. Januar 2026

§ 3 
Voraussetzungen zur Erlaubniserteilung

(1) Antragsberechtigte im Sinne dieser Verordnung sind 
öffentliche Träger oder Träger der Freien Wohlfahrtspfle-
ge, die Angebote im Bereich der Suchthilfe oder Sucht-
prävention in Thüringen anbieten und in Thüringen ange-
siedelt sind.

(2) Voraussetzungen für die Erteilung einer Erlaubnis zur 
Durchführung eines Drug-Checking-Modellvorhabens 
durch die zuständige Behörde nach § 10 sind, dass
1.	 Antragsberechtigte in das regionalbezogene Bera-

tungs-, Behandlungs- und Betreuungsangebot der 
Thüringer Suchthilfe und Suchtprävention eingebun-
den sind,

2.	 das Drug-Checking-Modellvorhaben der Antragsbe-
rechtigten ein thüringenweit mobiles Angebot vorhält,

3.	 die Antragsberechtigten nachweisen, dass bei dem 
von ihnen für die Substanzanalyse beauftragten La-
bor eine Erlaubnis zum Verkehr mit Betäubungsmit-
teln nach § 3 BtMG vorliegt, 

4.	 die Antragsberechtigten ein erstelltes Konzept zur 
Aufklärung über die Risiken des Konsums von Be-
täubungsmitteln und zur Vermittlung in weiterführen-
de Hilfen vorlegen, welches sicherstellt, dass mit der 
Substanzanalyse eine Bewertung von Infektions- und 
Gesundheitsrisiken erfolgt sowie die gesundheitliche 
Aufklärung und Beratung über die Folgen des Konsums 
und die Vermittlung in weiterführende Hilfen nach § 7, 
auch in den Fällen des § 7 Abs. 3, für die die Betäu-
bungsmittel besitzende Person verbunden sind,

5.	 die unterzeichnete Kooperationsvereinbarung nach 
Maßgabe der Anlage zur Zusammenarbeit mit der Lan-
despolizeidirektion innerhalb von drei Monaten nach 
Erlaubniserteilung nachgewiesen wird,

6.	 durch die Antragsberechtigten gewährleistet ist, dass 
persönlich zuverlässiges Personal nach § 4 Abs. 1 vor-
handen ist, welches für die Durchführung des Drug-
Checking-Modellvorhabens fachlich qualifiziert ist und 
während der Geschäftszeiten ständig anwesend ist,

7.	 eine sachkundige Person für die Einhaltung der in den 
Nummern 1 bis 6 und 8, Absatz 1 und den §§ 4 bis 9 
genannten Anforderungen, der Auflagen sowie der An-
ordnungen der zuständigen Behörde nach § 10 verant-
wortlich ist und

8.	 ein durch die Antragsberechtigten erstelltes und jährlich 
zu aktualisierendes Sicherheitskonzept einschließlich 
Sicherheitsanalyse zum Zutritt, zur Entgegennahme 
von Substanzproben, zur Verwahrung, zur Vernich-
tung von gegebenenfalls übrig gebliebenen Substanz-
proben, zum Transport von Substanzproben sowie zur 
Sicherheit des eingesetzten Personals und der Nutze-
rinnen und Nutzer des Drug-Checking-Modellvorha-
bens vorgelegt wird.

Aufgrund des § 10b Abs. 2 des Betäubungsmittelgesetzes 
in der Fassung vom 1. März 1994 (BGBl. I S. 358), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. August 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 182), verordnet die Landesregie-
rung:

§ 1 
Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt die nach § 10b Abs. 1 des Betäu-
bungsmittelgesetzes (BtMG) erforderliche Erteilung einer 
Erlaubnis für Modellvorhaben zur qualitativen und quanti-
tativen chemischen Analyse von mitgeführten, nicht ärzt-
lich, zahnärztlich oder tierärztlich verschriebenen Betäu-
bungsmitteln, wenn mit der Analyse eine Risikobewertung 
und gesundheitliche Aufklärung über die Folgen des Kon-
sums für die die Betäubungsmittel besitzende Person ver-
bunden ist (Drug-Checking-Modellvorhaben) einschließlich 
der hierfür geltenden Voraussetzungen, die Anforderun-
gen an die Durchführung von Drug-Checking-Modellvor-
haben im Rahmen von ausschließlich mobilen Angeboten 
zur Verhinderung schwerer und schwerster Gesundheits-
schäden sowie das Verfahren und die Zuständigkeit für 
die Erlaubniserteilung.

§ 2 
Zweck und Zielsetzung der  

Drug-Checking-Modellvorhaben

(1) Drug-Checking-Modellvorhaben dienen der Gesund-
heitshilfe und Risikovermeidung für Betäubungsmittel kon-
sumierende Personen (Konsumierende) durch Risikobe-
wertung und gesundheitliche Aufklärung auf der Grundlage 
einer Substanzanalyse. 

(2) Drug-Checking-Modellvorhaben sind präventiv darauf 
ausgerichtet, die durch den Konsum von Betäubungsmit-
teln bedingten Gesundheitsgefahren und damit insbeson-
dere das Sterberisiko der Konsumierenden zu senken. Sie 
sind Teil einer gesamtheitlichen präventiven Strategie, die 
darauf abzielt, den nicht medizinisch induzierten Konsum 
von Betäubungsmitteln möglichst zu verhindern.

(3) Drug-Checking-Modellvorhaben sollen einen präventi-
ven, beratenden und helfenden Kontakt insbesondere zu 
solchen Personen ermöglichen, die für die Suchthilfemaß-
nahmen schwer erreichbar sind, um sie vor unmittelbaren 
Risiken des Konsums zu bewahren und in weiterführen-
de Angebote der Beratung, Therapie und ärztlichen Ver-
sorgung zu vermitteln.

(4) Die Angebote der Drug-Checking-Modellvorhaben müs-
sen nachhaltig umgesetzt werden. Sie müssen substanz-
übergreifend implementiert, niedrigschwellig angelegt und 
erreichbar sein.
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der Dokumentation des Verbleibs der zur Untersuchung 
eingereichten Substanzen, des Untersuchungsergeb-
nisses sowie der angewandten Methodik,

4.	 Nachweise über nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentral-
registergesetzes beantragte Führungszeugnisse und 
gegebenenfalls weitere Nachweise über die persön-
liche Zuverlässigkeit des Personals nach § 4 Abs. 1,

5.	 Angaben und Nachweise zur fachlichen Qualifikation 
des Personals nach § 4 Abs. 2,

6.	 Angaben und Nachweise zu den Erfahrungen in der 
gesundheitlichen Aufklärung der sachkundigen Per-
son nach § 4 Abs. 3,

7.	 gegebenenfalls Name und Anschrift des Labors sowie 
der Nachweis über die Erlaubnis zum Verkehr mit Be-
täubungsmitteln nach § 3 BtMG,

8.	 Konzept zur Aufklärung über die Risiken des Konsums 
von Betäubungsmitteln und zur Vermittlung in weiter-
führende Hilfen nach § 3 Abs. 2 Nr. 4,

9.	 Vorlage eines Sicherheitskonzepts nach §  3 Abs.  2 
Nr. 8,

10.	Erklärung zur Vorlage der unterzeichneten Kooperati-
onsvereinbarung nach § 3 Abs. 2 Nr. 5,

11.	Angaben zu Kooperationen oder zur Zusammenarbeit 
mit Institutionen oder Organisationen im Bereich der 
Suchthilfe und Suchtprävention.

Zusätzlich zu den Angaben und Unterlagen nach Satz 1 
kann die zuständige Behörde nach § 10 weitere Informa-
tionen und Unterlagen anfordern, um eine Entscheidung 
über die Erteilung der Erlaubnis treffen zu können.

(3) Die zuständige Behörde kann, sofern alle Vorausset-
zungen nach den §§ 3, 4, 6, 7 und 9 erfüllt sind, die Erlaub-
nis für die Durchführung von Drug-Checking-Modellvorha-
ben zu Substanzanalysen zur präventiven Verhinderung 
schwerer und schwerster Gesundheitsschäden erteilen. 
Die Erlaubnis ist zu befristen und darf sich nicht über die 
Geltungsdauer dieser Verordnung hinaus erstrecken; die 
Dauer der Befristung darf höchstens drei Jahre betragen. 
Es besteht ein allgemeiner Vorbehalt des Widerrufs. Die 
Erlaubnis kann bei ihrem Erlass mit weiteren Nebenbe-
stimmungen verbunden werden.

§ 6 
Ausstattung des Drug-Checking-Modellvorhabens  

und deren Verwendung

Die Erlaubnisinhaberin oder der Erlaubnisinhaber ist ver-
pflichtet, das Vorhandensein geeigneter analytischer Ge-
räte und Instrumente zur qualitativen und quantitativen 
Analyse von Betäubungsmitteln, eine angemessene Labor-
infrastruktur einschließlich ausreichender Arbeitsflächen, 
Lagermöglichkeiten und Entsorgungseinrichtungen sowie 
Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz des Personals und 
der analysierten Substanzen sicherzustellen. Die Ausstat-
tung muss sach- und fachgerecht sein sowie regelmäßig 
gewartet, kalibriert und überprüft werden, um die Qualität 
und Zuverlässigkeit der Substanzanalysen sicherzustel-
len. Zudem ist grundsätzlich eine von der Abgabestelle zur 
Substanzanalyse separate Beratungsmöglichkeit als An-
laufstelle für die Nutzerinnen und Nutzer des Drug-Che-
cking-Modellvorhabens vorzuhalten, um die Anonymität zu 
sichern; dort sind gesonderte Wartebereiche einzurichten.

§ 4 
Persönliche Zuverlässigkeit und fachliche Qualifikation

(1) Als persönlich zuverlässig nach § 3 Abs. 2 Nr. 6 gel-
ten Personen,
1.	 die nicht wegen Verstößen gegen das Betäubungsmit-

telgesetz, das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz, das 
Arzneimittelgesetz, das Grundstoffüberwachungsge-
setz, das Konsumcannabisgesetz oder das Medizi-
nal-Cannabisgesetz oder vergleichbarer Vorschriften 
in anderen Staaten oder wegen der in § 100a Abs. 2 
Nr. 1 Buchst. d bis v sowie Nr. 2, 3 und 11 der Strafpro-
zeßordnung genannten schweren Straftaten oder ver-
gleichbarer Straftaten in anderen Staaten rechtskräf-
tig verurteilt worden sind oder gegen die nicht wegen 
solcher Straftaten Strafverfahren geführt werden und

2.	 gegen die keine Tatsachen vorliegen, die die Annahme 
rechtfertigen, dass sie Betäubungsmittel oder Canna-
bis missbräuchlich verwenden oder den Betäubungs-
mittel- oder Cannabisverkehr fördern.

(2) Als fachlich qualifiziert nach § 3 Abs. 2 Nr. 6 zur Durch-
führung der Aufklärung über die Risiken des Konsums 
von Betäubungsmitteln einschließlich einer Beratung zum 
Zweck der gesundheitlichen Risikovermeidung beim Kon-
sum und zur Vermittlung in weiterführende Angebote der 
Suchthilfe im Sinne dieser Verordnung gilt, wer ein Studi-
um der Medizin, der Pharmazie, der Psychologie, der Pä-
dagogik, der Sozialpädagogik oder der Sozialen Arbeit 
oder ein anderes fachlich geeignetes Studium mindestens 
mit einem Bachelorabschluss oder einem vergleichbaren 
Studienabschluss erfolgreich beendet hat. Diese Perso-
nen müssen eine substanzspezifische Beratung durch-
führen sowie weiterführende und ausstiegsorientierte Be-
ratungs- und Behandlungsmaßnahmen aufzeigen und auf 
Wunsch Kontakte an geeignete Einrichtungen der Sucht-
hilfe vermitteln können.

(3) Als sachkundig nach § 3 Abs. 2 Nr. 7 gelten Personen, 
welche aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung über ausge-
wiesene Erfahrungen in der gesundheitlichen Aufklärung 
über die Folgen des Konsums von Betäubungsmitteln für 
die die Betäubungsmittel besitzenden Personen verfügen.

§ 5 
Verfahren zur Erlaubniserteilung

(1) Die Erlaubnis zur Durchführung von Drug-Checking-Mo-
dellvorhaben ist bei der zuständigen Behörde nach § 10 
durch die Antragsberechtigten schriftlich oder elektronisch 
unter Beifügung entsprechender Nachweise zum Vorlie-
gen der Voraussetzungen nach § 3 Abs. 2 zu beantragen.

(2) Mit dem Antrag nach Absatz 1 sind insbesondere fol-
gende Angaben mitzuteilen und Unterlagen einzureichen:
1.	 Name, Anschrift und Kontaktdaten der Antragsbe-

rechtigten,
2.	 Name und Anschrift der sachkundigen Person nach 

§ 3 Abs. 2 Nr. 7,
3.	 Beschreibung des geplanten Drug-Checking-Modell-

vorhabens einschließlich des Standorts, der geplan-
ten Dauer des Vorhabens, der zu erwartenden Anzahl 
der zu untersuchenden Substanzproben sowie der Art 
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§ 7 
Aufklärung, Beratung, Vermittlung

(1) Den Nutzerinnen und Nutzern des Drug-Checking-Mo-
dellvorhabens soll in allen suchtmittelspezifischen Fragen 
Beratung und weiterführende Hilfen gewährt werden. Hier-
zu zählen auch Fragen zu Infektions- und Gesundheits-
risiken bei bestimmten Betäubungsmitteln, soweit deren 
Zusammensetzung bekannt ist, und bei bestimmten Kon-
sumformen. Auf zusätzliche Risiken durch unbekannte Bei-
mischungen ist gesondert hinzuweisen.

(2) Das fachlich qualifizierte Personal nach § 4 Abs. 2 teilt 
die Analyseergebnisse ausschließlich mündlich mit.

(3) Nicht volljährige Personen sind von der Teilnahme an 
der Substanzanalyse auszuschließen. Ihnen sind jedoch 
Informationen zu Beratungsstellen und weiterführenden 
Angeboten zu geben und sie sind auf jugendspezifische 
weiterführende Hilfen hinzuweisen.

§ 8 
Dokumentation, Datenverarbeitung und  

Ergebnisberichterstattung

(1) Substanzproben, die analysiert und als hoch dosiert 
oder gesundheitlich besonders bedenklich eingestuft wur-
den, sind als substanzbezogene Warnungen tagesaktuell 
durch das Personal des Drug-Checking-Modellvorhabens 
an die Polizeibehörden sowie Einrichtungen der Suchthil-
fe zu übermitteln und öffentlichkeitswirksam auf Plattfor-
men, die für die Zielgruppe relevant sind, sowie am Ort 
des Drug-Checking-Modellvorhabens zu veröffentlichen.

(2) Der Träger des Drug-Checking-Modellvorhabens hat 
eine fortlaufende Dokumentation über die Durchführung des 
Drug-Checking-Modellvorhabens in anonymisierter Form 
und unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmun-
gen anzufertigen und als Ergebnisse des Drug-Checking-
Modellvorhabens zusammenzufassen. Im Rahmen der Do-
kumentation nach Satz 1 sind Tagesprotokolle zu fertigen, 
die insbesondere über Umfang und Ablauf der Nutzerin-
nen- und Nutzerkontakte, Zahl und Tätigkeit des eingesetz-
ten Personals sowie alle besonderen Vorkommnisse Aus-
kunft geben. Folgende Informationen sind durch die Träger 
des Drug-Checking-Modellvorhabens zu dokumentieren:
1.	 Pseudonym der die Betäubungsmittel besitzenden 

Person,
2.	 Alter und Geschlecht der die Betäubungsmittel besit-

zenden Person,
3.	 Art der eingereichten Substanz einschließlich ihrer de-

klarierten Wirksubstanz sowie ihrer Bezeichnung,
4.	 die galenische Form der eingereichten Substanz ein-

schließlich ihrer Dimensionen, ihres Gewichts, ihrer 
Farbe sowie sonstiger physikalischer Besonderheiten, 
insbesondere Logo und Bruchrillen,

5.	 Ergebnisse der Substanzanalyse einschließlich Anga-
ben zur Zusammensetzung, Reinheit, Stärke und ge-
gebenenfalls identifizierten Beimischungen,

6.	 Angaben zur Vernichtung von Proberesten oder ähnli-
chen Substanzrückständen nach § 9 Abs. 2,

7.	 Datum und Uhrzeit der Substanzanalyse,
8.	 der Ort und gegebenenfalls die Art der Veranstaltung,
9.	 vorgenommene Weitervermittlung und
10.	gegebenenfalls besondere Vorkommnisse.

(3) Über die Ergebnisse des Drug-Checking-Modellvorha-
bens ist die zuständige Behörde nach § 10 zur Erfüllung 
des § 10b Abs. 3 Satz 2 BtMG auf Anforderung zu unter-
richten. Die Unterrichtung kann in schriftlicher oder elekt-
ronischer Form erfolgen.

§ 9 
Sicherheit, Kontrolle, Verwahrung, Transport

(1) Für den Transport der Substanzproben sind abschließ-
bare Rucksäcke oder Taschen zu verwenden. Zur kurzzei-
tigen Verwahrung der Substanzproben ist ein nach DIN EN 
1143-1 zertifizierter und zugelassener Wertschutzschrank 
erforderlich. Zum Transport sind die Substanzproben zu 
versiegeln und die Primärverpackungen der Substanzpro-
ben zu beschriften. Der Transport kann durch das Perso-
nal des Drug-Checking-Modellvorhabens erfolgen, wenn 
die sachkundige Person nach § 3 Abs. 2 Nr. 7 diese Auf-
gabe schriftlich oder elektronisch delegiert hat; dabei ist 
besonders darauf zu achten, dass der Zugriff durch Unbe-
fugte ausgeschlossen ist.

(2) Nach der Substanzanalyse sind gegebenenfalls übrig 
gebliebene Substanzproben durch das Personal des Drug-
Checking-Modellvorhabens zu vernichten. Der Vorgang 
des Vernichtens ist im Sicherheitskonzept nach § 3 Abs. 2 
Nr. 8 festzulegen und für jeden Einzelfall zu dokumentieren.

(3) Die in Absatz 1 Satz 2 genannte DIN-Norm ist über 
den Beuth-Verlag GmbH Berlin zu beziehen und in der 
Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert nie-
dergelegt. 

§ 10 
Zuständige Behörde

Zuständige Behörde nach dieser Verordnung ist das für 
Angelegenheiten der Suchtprävention und der Suchthilfe 
zuständige Ministerium.

§ 11 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verordnung 
gelten jeweils auch für Personen, die mit der Angabe "di-
vers" oder ohne Angabe des Geschlechts in das Gebur-
tenregister eingetragen sind.

§ 12 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2030 außer Kraft.

Erfurt, den 5. Januar 2025

Die Landesregierung

Der Ministerpräsident	 Die Ministerin für Soziales,  
	 Gesundheit, Arbeit und Familie

Mario Voigt	 Katharina Schenk
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Anlage
(zu § 3 Abs. 2 Nr. 5)

Kooperationsvereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen der Landespolizeidirektion sowie dem Träger der 
Suchthilfe zur Durchführung von Modellvorhaben zu Substanzanalysen zur präventiven Verhinderung schwerer 
und schwerster Gesundheitsschäden in Thüringen

Präambel

Die Thüringer Landesregierung möchte die durch § 10b Abs. 2 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) in der Fassung vom 
1. März 1994 (BGBl. I S. 358) in der jeweils geltenden Fassung eröffnete Möglichkeit nutzen, um Konsumierenden illega-
ler Betäubungsmittel mit einer analysegestützten Beratung (Drug-Checking) einen niedrigschwelligen Zugang zu Kontakt-, 
Beratungs- und Therapieangeboten zu bieten. Grundlage dafür bildet die Thüringer Substanzanalyseerlaubnisverordnung 
(ThürErlSubMoVO) und damit einhergehend die Erlaubnispflicht zur Umsetzung der Drug-Checking-Modellvorhaben in 
Thüringen nach § 5 ThürErlSubMoVO. 

Zweck der analysegestützten Beratung ist es, Konsumierende illegaler Betäubungsmittel möglichst frühzeitig und nieder-
schwellig zu erreichen, vor gesundheitlichen Risiken zu warnen und bei Bedarf dem Hilfesystem zuzuführen. Die analy-
segestützte Beratung dient insofern dem in § 10b Abs. 2 BtMG genannten Gesetzeszweck, den Gesundheitsschutz zu 
verbessern und eine bessere gesundheitliche Aufklärung zu gewährleisten, und folglich der Suchtprävention als auch der 
Schadensminimierung.

Zusätzlich ergänzen die Ergebnisse aus den Substanzanalysen die bisherigen Daten aus Erhebungen zum Thema Dro-
genkonsum und Abhängigkeitsentwicklung und tragen damit zur besseren Einschätzung der Situation in Thüringen bei. 
Auch Warnmeldungen können auf Grundlage der Substanzanalysen frühzeitig erstellt werden. 

Um die Durchführung einer analysegestützten Beratung zu ermöglichen, schließen die Vereinbarungspartner die folgen-
de Kooperationsvereinbarung:

§ 1  
Gegenstand der Kooperationsvereinbarung

Die Kooperation dient der Realisierung der Durchführung von Drug-Checking-Modellvorhaben im Sinne der Präambel und 
damit der Weiterentwicklung des Thüringer Suchthilfesystems und der besseren Zusammenarbeit der beteiligten Akteurin-
nen und Akteure. Grundlage zur Durchführung von Drug-Checking-Modellvorhaben durch Träger der Suchthilfe bildet eine 
Erlaubnis nach § 5 ThürErlSubMoVO sowie die zugrundeliegenden Konzepte.

§ 2  
Kooperation mit der Landespolizeidirektion

Die Landespolizeidirektion trägt das Konzept und die Umsetzung der Durchführung von Drug-Checking-Modellvorhaben 
mit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Drug-Checking-Modellvorhaben, die zur Durchführung der Aufklärung über die 
Risiken des Konsums von Betäubungsmitteln einschließlich einer Beratung zum Zweck der gesundheitlichen Risikomin-
derung beim Konsum und zur Vermittlung in weiterführende Angebote der Suchthilfe zuständig sind, sind Zeugnisverwei-
gerungsberechtige nach § 53 Abs. 1 Nr. 3b der Strafprozeßordnung. 

§ 3  
Aufgaben der Träger der Suchthilfe im Rahmen der  
Durchführung von Drug-Checking-Modellvorhaben 

(1) Die Standorte und Öffnungszeiten werden vom Träger ausgewählt und der Landespolizeidirektion rechtzeitig, jedoch spä-
testens 3 Werktage, vor Beginn der Veranstaltung, schriftlich mitgeteilt. Die Mitteilung umfasst den Standort, die Öffnungs-
zeiten, die Ansprechpersonen und deren Kontaktdaten. Veränderungen der Standorte und der Öffnungszeiten, in denen 
die Beratungsgespräche und die Probenabgaben erfolgen, werden den Vereinbarungspartnern schnellstmöglich mitgeteilt. 

(2) Einrichtungsbedingte Auswirkungen auf das unmittelbare räumliche Umfeld werden vom Träger dokumentiert. Der Trä-
ger hält mit den zuständigen örtlichen Ordnungs- und Polizeibehörden Kontakt mit dem Ziel, frühzeitig Störungen der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung im unmittelbaren Umfeld des Standorts des Drug-Checking-Modellvorhabens zu verhindern.

(3) Der Besitz von Betäubungsmitteln, die über eine geringe Menge zum Eigenverbrauch im Sinne des § 31a Abs. 1 Satz 3 
BtMG, des § 35a Abs. 1 des Konsumcannabisgesetzes oder des § 26a Abs. 1 des Medizinal-Cannabisgesetzes hinausge-
hen, wird in den Örtlichkeiten des Drug-Checking-Modellvorhabens durch die Hausrechtsinhaberin oder den Hausrechts-
inhaber nicht geduldet. Darauf ist durch einen Aushang hinzuweisen.
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(4) Der Träger informiert die Landespolizeidirektion alle drei Monate über die aktuellen Entwicklungen des Drug-Checking-
Modellvorhabens. Werden besonders gefährliche oder unerwartete Probenzusammensetzungen festgestellt, erfolgt durch 
die Träger unverzüglich eine schriftliche Information durch teilweise anonymisierte Angaben zum Probenabgabeort und 
gegebenenfalls zu der Veranstaltung, der Darreichungsform, dem Produktnamen, dem Bezugsdatum, der Bezugsquelle, 
den Inhaltsstoffen laut der die Betäubungsmittel besitzende Person sowie dem Analyseergebnis einschließlich der Beifü-
gung einer hochauflösenden Fotografie an die Landespolizeidirektion sowie das für Angelegenheiten der Suchtprävention 
und der Suchthilfe zuständige Ministerium des Landes. Von diesen werden gegebenenfalls weitere zuständige Institutio-
nen informiert, zum Beispiel die örtlichen Gesundheitsämter, das Landeskriminalamt Thüringen, die Deutsche Beobach-
tungsstelle für Drogen und Drogensucht und die Drogenagentur der Europäischen Union.

§ 4  
Zusammenarbeit der Vereinbarungspartner

(1) Jeder Vereinbarungspartner benennt für die Zusammenarbeit eine Ansprechperson und teilt die Kontaktdaten mit.

(2) Bei Bedarf kann jeder Vereinbarungspartner die Einberufung einer Sitzung bei dem für Angelegenheiten der Suchtprä-
vention und der Suchthilfe zuständigen Ministerium des Landes fordern. Über die Sitzungen werden Protokolle gefertigt 
und den Gesprächsteilnehmenden zugesandt.

§ 5  
Laufzeit der Kooperationsvereinbarung

Diese Kooperationsvereinbarung gilt ab Unterzeichnung aller Vereinbarungspartner auf unbestimmte Zeit. Jeder Vereinba-
rungspartner kann die Kooperationsvereinbarung mit einer Frist von drei Monaten ohne Begründung kündigen. Bei Kündi-
gung werden jedoch die nach § 3 Abs. 2 Nr. 5 ThürErlSubMoVO geforderten Voraussetzungen zur Erlaubniserteilung zur 
Durchführung eines Drug-Checking-Modellvorhabens nicht mehr erfüllt. Die zuständige Behörde ist in diesem Fall durch 
den Projektträger zu informieren.

§ 6  
Schlussbestimmungen

Die Kooperationsvereinbarung wird in drei Exemplaren ausgefertigt, von denen die Vereinbarungspartner sowie das für 
Angelegenheiten der Suchtprävention und der Suchthilfe zuständige Ministerium des Landes ein unterschriebenes Exem-
plar erhalten.

Erfurt, den ...............				    Erfurt, den ...............
Für die Landespolizeidirektion			   Für den Träger der Suchthilfe

__________________________			   ___________________________
Unterschrift					     Unterschrift
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Vierte Verordnung 
zur Änderung der Thüringer Kindergartenfinanzierungsverordnung 

Vom 16. Januar 2026

Aufgrund des § 34 Nr. 2, 7 bis 9 des Thüringer Kindergar-
tengesetzes (ThürKigaG) vom 18. Dezember 2017 (GVBl. 
S. 276), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
30. Dezember 2025 (GVBl. 1/2026 S. 22), verordnet das 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

Artikel 1

Die Thüringer Kindergartenfinanzierungsverordnung vom 
3. Dezember 2018 (GVBl. S. 717), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 17. Oktober 2024 (GVBl. S. 682), wird 
wie folgt geändert:

1.	 Die §§ 1 bis 3 erhalten folgende Fassung:

"§ 1 
Zahlungen an die Wohnsitzgemeinde

Die Zahlung der Landeszuschüsse nach § 25 Satz 1 
Nr. 2 und 3 ThürKigaG erfolgt an die Wohnsitzgemein-
de nach § 1 Abs. 5 ThürKigaG.

§ 2 
Zahlungen an die Betreuungsgemeinde

Die Zahlung der Zuschüsse nach § 30 Abs. 2 ThürKi-
gaG erfolgt an die Gemeinde, in deren Gemeindegebiet 
Kindertageseinrichtungen betrieben werden.

§ 3 
Zahlungen an den örtlichen Träger  

der öffentlichen Jugendhilfe

Die Zahlung 
1.	 der Landeszuschüsse für

a)	 die Kindertagespflege nach § 25 Satz 1 Nr. 1 
ThürKigaG,

b)	 die Förderung von Kindern mit Förderbedarf 
nach § 26 Abs. 1 ThürKigaG und

c)	 die Fachberatung nach § 26 Abs. 2 ThürKigaG 
sowie

2.	 der Zuschüsse nach § 30 Abs. 6 in Verbindung mit 
Abs. 2 ThürKigaG

erfolgt an den örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe." 

2.	 § 4 wird wie folgt geändert:

a)	 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Zuständige Behörde für die Berechnung, Festset-
zung und Anordnung der Auszahlung der Landes-
zuschüsse und Zuschüsse sowie der Gewährung 
des Zuschusses für die praxisintegrierte Ausbildung 
nach § 6 ist das Staatliche Schulamt Südthüringen." 

b)	 In Satz 2 wird die Verweisung "§ 27 Abs. 1, 3 und 5" 
durch die Verweisung "§ 27 Abs. 1" ersetzt. 

3.	 § 5 erhält folgende Fassung:

"§ 5 
Auszahlungstermine 

(1) Die Landeszuschüsse nach den §§ 25 und 26 Thür-
KigaG werden in folgenden vier Raten gezahlt:
1.	 	für die Monate Januar bis März zum 15. Februar 

des jeweiligen Jahres,
2.	 	für die Monate April bis Juni zum 15. Mai des jewei-

ligen Jahres,
3.	 	für die Monate Juli bis September zum 15. August 

des jeweiligen Jahres,
4.	 	für die Monate Oktober bis Dezember zum 15. No-

vember des jeweiligen Jahres.

(2) Die Zuschüsse nach § 30 Abs. 2 und 6 ThürKigaG 
werden in folgenden vier Raten des jeweiligen Kinder-
gartenjahres nach § 1 Abs. 7 ThürKigaG gezahlt:
1.	 	für die Monate August bis Oktober zum 1. Septem-

ber,
2.	 	für die Monate November bis Januar zum 1. De-

zember,
3.	 	für die Monate Februar bis April zum 1. März,
4.	 	für die Monate Mai bis Juli zum 1. Juni."

4.	 § 6 wird aufgehoben.

5.	 Der bisherige § 7a wird § 6.

6.	 Der bisherige § 8 wird § 7 und Absatz 1 wird wie folgt 
geändert:

a)	 In Satz 1 wird die Verweisung "§ 27 Abs. 1 und 3 
ThürKigaG" durch die Verweisung "§  27 Abs.  1 
ThürKigaG" ersetzt.

b)	 In Satz 2 wird die Verweisung "§ 27 Abs. 5 sowie 
§ 30 Abs. 4 und 6 ThürKigaG" durch die Verwei-
sung "§ 30 Abs. 4 und 6 ThürKigaG" ersetzt.

7.	 Die bisherigen §§ 9 bis 12 werden die §§ 8 bis 10.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2026 
in Kraft. 

Erfurt, den 16. Januar 2026

Der Minister für Bildung,  
Wissenschaft und Kultur

Christian Tischner
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Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten des Abkommens zur Änderung des Abkommens über die  

Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik

Aufgrund § 2 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes zu dem Ab-
kommen zur Änderung des Abkommens über die Zentral-
stelle der Länder für Sicherheitstechnik vom 22. September 
2025 (GVBl. S. 192) wird hiermit bekannt gemacht, dass 

das Abkommen gemäß seinem § 3 Satz 1 mit Ausnahme 
des § 2 am 31. Dezember 2025 in Kraft getreten ist. § 2 
ist gemäß § 3 Satz 2 am 1. Januar 2026 in Kraft getreten. 

Erfurt, den 2. Februar 2026 
Der Präsident des Landtags 

Dr. Thadäus König
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